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Kreis Viersen 
 

196/2022 Öffentliche Zustellung einer Ermahnung 

 
Gegen Muharem Ramadani, letzte bekannte Anschrift: Petershof 16, 41334 Nettetal, jetziger Auf-
enthaltsort unbekannt, ist am 08.03.2022 ein  
Bescheid des Landrats des Kreises Viersen,  
Amt für Ordnung und Straßenverkehr,  
Abteilung Führerscheine / Fahrschulen,  
Aktenzeichen: 32/5 – 36 43/Meu-62/22,  
ergangen. 
 
Gemäß §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landes-
zustellungsgesetz - LZG NW) vom 07.03.2006 (GV NRW S. 94) in der zurzeit gültigen Fassung wird 
das vorgenannte Dokument hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Eine Zustellung auf eine andere Art kann nicht erfolgen, da der derzeitige Aufenthaltsort des Emp-
fängers / der Empfängerin nicht festgestellt werden kann. 
 
Das Dokument kann montags bis freitags nach vorheriger Terminabsprache eingesehen und in Emp-
fang genommen werden auf meiner Dienststelle in 
41747 Viersen 
Rathausmarkt 3 
Amt für Ordnung und Straßenverkehr  
Abteilung Führerscheine / Fahrschulen 
Zimmer 0127. 
 
Durch diese öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Dokument gilt gemäß § 10 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
zwei Wochen vergangen sind. 
 
Viersen, 17.03.2022 
 
Kreis Viersen 
Der Landrat 
Im Auftrag 
gez. Ruminski 
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197/2022 Öffentliche Zustellung einer Ermahnung 

 
Gegen Robin Holswilder, letzte bekannte Anschrift: Wethouder van Roesselstraat 15, 5021 AE Til-
burg, jetziger Aufenthaltsort unbekannt, ist am 21.02.2022 ein  
Bescheid des Landrats des Kreises Viersen,  
Amt für Ordnung und Straßenverkehr,  
Abteilung Führerscheine / Fahrschulen,  
Aktenzeichen: 32/5 – 36 43/Bes-28/22/NL,  
ergangen. 
 
Gemäß §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landes-
zustellungsgesetz - LZG NW) vom 07.03.2006 (GV NRW S. 94) in der zurzeit gültigen Fassung wird 
das vorgenannte Dokument hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Eine Zustellung auf eine andere Art kann nicht erfolgen, da der derzeitige Aufenthaltsort des Emp-
fängers / der Empfängerin nicht festgestellt werden kann. 
 
Das Dokument kann montags bis freitags nach vorheriger Terminabsprache eingesehen und in Emp-
fang genommen werden auf meiner Dienststelle in 
41747 Viersen 
Rathausmarkt 3 
Amt für Ordnung und Straßenverkehr  
Abteilung Führerscheine / Fahrschulen 
Zimmer 0125. 
 
Durch diese öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Dokument gilt gemäß § 10 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
zwei Wochen vergangen sind. 
 
Viersen, 24.03.2022 
 
Kreis Viersen 
Der Landrat 
Im Auftrag 
gez. Ruminski 
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198/2022 Öffentliche Zustellung einer Verwarnung 

 
Gegen Mustafa Gercek, letzte bekannte Anschrift: Juliusstr. 1, 41751 Viersen, jetziger Aufenthaltsort 
unbekannt, ist am 18.02.2022 ein  
Bescheid des Landrats des Kreises Viersen,  
Amt für Ordnung und Straßenverkehr,  
Abteilung Führerscheine / Fahrschulen,  
Aktenzeichen: 32/5 – 36 43/Meu-178/22,  
ergangen. 
 
Gemäß §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landes-
zustellungsgesetz - LZG NW) vom 07.03.2006 (GV NRW S. 94) in der zurzeit gültigen Fassung wird 
das vorgenannte Dokument hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Eine Zustellung auf eine andere Art kann nicht erfolgen, da der derzeitige Aufenthaltsort des Emp-
fängers / der Empfängerin nicht festgestellt werden kann. 
 
Das Dokument kann montags bis freitags nach vorheriger Terminabsprache eingesehen und in Emp-
fang genommen werden auf meiner Dienststelle in 
41747 Viersen 
Rathausmarkt 3 
Amt für Ordnung und Straßenverkehr  
Abteilung Führerscheine / Fahrschulen 
Zimmer 0127. 
 
Durch diese öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Dokument gilt gemäß § 10 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
zwei Wochen vergangen sind. 
 
Viersen, 24.03.2022 
 
Kreis Viersen 
Der Landrat 
Im Auftrag 
gez. Ruminski 
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199/2022 Öffentliche Zustellung einer Verwarnung 

 
Gegen Pieter Versluis, letzte bekannte Anschrift: Aalscholverstraat 6, 3362 NB Sliedrecht, jetziger 
Aufenthaltsort unbekannt, ist am 16.02.2022 ein  
Bescheid des Landrats des Kreises Viersen,  
Amt für Ordnung und Straßenverkehr,  
Abteilung Führerscheine / Fahrschulen,  
Aktenzeichen: 32/5 – 36 43/Meu-34/22/NL,  
ergangen. 
 
Gemäß §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landes-
zustellungsgesetz - LZG NW) vom 07.03.2006 (GV NRW S. 94) in der zurzeit gültigen Fassung wird 
das vorgenannte Dokument hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Eine Zustellung auf eine andere Art kann nicht erfolgen, da der derzeitige Aufenthaltsort des Emp-
fängers / der Empfängerin nicht festgestellt werden kann. 
 
Das Dokument kann montags bis freitags nach vorheriger Terminabsprache eingesehen und in Emp-
fang genommen werden auf meiner Dienststelle in 
41747 Viersen 
Rathausmarkt 3 
Amt für Ordnung und Straßenverkehr  
Abteilung Führerscheine / Fahrschulen 
Zimmer 0127. 
 
Durch diese öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Dokument gilt gemäß § 10 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
zwei Wochen vergangen sind. 
 
Viersen, 24.03.2022 
 
Kreis Viersen 
Der Landrat 
Im Auftrag 
gez. Ruminski 
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200/2022 Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 
Gemäß §§ 1 und 10 des Landeszustellungsgesetzes NW (LZG NW) vom 07.03.2006 in der derzeit gül-
tigen Fassung wird der 
 
 
 

Bußgeldbescheid des Amtes für Ordnung und Straßenverkehr vom 29.10.2021 
Aktenzeichen 03197025688/po  

gegen 
 

Herrn 
Costel Moise 

Seidenstraße 38 
47799 Krefeld 

 
 
 
öffentlich zugestellt, da die vorgenannte Person postalisch nicht zu erreichen ist. 
 
Die öffentliche Zustellung erfolgt durch öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt des Krei-
ses Viersen. 
 
Der Bußgeldbescheid liegt beim Kreis Viersen, Amt für Ordnung und Straßenverkehr, Rat-
hausmarkt 3, 41747 Viersen, Zimmer 0109 für den Empfänger offen und kann dort vom Emp-
fänger eingesehen werden. 
 
Der Bescheid gilt 2 Wochen nach Veröffentlichung im Amtsblatt als zugestellt und wird 
rechtskräftig und vollstreckbar, wenn nicht innerhalb von 2 Wochen nach Zustellung Ein-
spruch eingelegt wird. 
 
Viersen, 21.03.2022 
 
Im Auftrag 
 
Podpora 
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201/2022 Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 
Gemäß §§ 1 und 10 des Landeszustellungsgesetzes NW (LZG NW) vom 07.03.2006 in der derzeit gül-
tigen Fassung wird der 
 
 
 

Bußgeldbescheid des Amtes für Ordnung und Straßenverkehr vom 28.03.2022 
Aktenzeichen 03280423628/po  

gegen 
 

Herrn 
Nayden Raykov Arsov 

Haldenseweg 22 
NL-5995 RP KESSEL 

 
 
 
öffentlich zugestellt, da die vorgenannte Person postalisch nicht zu erreichen ist. 
 
Die öffentliche Zustellung erfolgt durch öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt des Krei-
ses Viersen. 
 
Der Bußgeldbescheid liegt beim Kreis Viersen, Amt für Ordnung und Straßenverkehr, Rat-
hausmarkt 3, 41747 Viersen, Zimmer 0109 für den Empfänger offen und kann dort vom Emp-
fänger eingesehen werden. 
 
Der Bescheid gilt 2 Wochen nach Veröffentlichung im Amtsblatt als zugestellt und wird 
rechtskräftig und vollstreckbar, wenn nicht innerhalb von 2 Wochen nach Zustellung Ein-
spruch eingelegt wird. 
 
Viersen, 28.03.2022 
 
Im Auftrag 
 
Podpora 
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202/2022 Öffentliche Zustellung einer Verfügung über die Aberkennung einer nie-

derländischen Fahrerlaubnis 

 
Gegen Abdalah Abdelsayed, letzte bekannte Anschrift: Bosweg 45, NL - 5804 AA Venray, jetzi-
ger Aufenthaltsort unbekannt, ist am 13.01.2022 ein  

Bescheid des Landrats des Kreises Viersen,  
Amt für Ordnung und Straßenverkehr,  
Abteilung Führerscheine / Fahrschulen,  
Aktenzeichen: 32/5 – 36 42/Go,  

ergangen. 
 
Gemäß §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Lan-
deszustellungsgesetz - LZG NW) vom 07.03.2006 (GV NRW S. 94) in der zurzeit gültigen Fassung 
wird das vorgenannte Dokument hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Eine Zustellung auf eine andere Art kann nicht erfolgen, da der derzeitige Aufenthaltsort des 
Empfängers / der Empfängerin nicht festgestellt werden kann. 
 
Das Dokument kann montags bis freitags nach vorheriger Terminabsprache eingesehen und in 
Empfang genommen werden auf meiner Dienststelle in 

41747 Viersen 
Rathausmarkt 3 
Amt für Ordnung und Straßenverkehr  
Abteilung Führerscheine / Fahrschulen 
Zimmer 0131. 

 
Durch diese öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Dokument gilt gemäß § 10 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
zwei Wochen vergangen sind. 
 
Viersen, 28.03.2022 
 
Kreis Viersen 
Der Landrat 
Im Auftrag 
gez. Ruminski 
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203/2022 Öffentliche Zustellung einer Verfügung über die Aberkennung einer nie-

derländischen Fahrerlaubnis 

 
Gegen Benjamin Peters, letzte bekannte Anschrift: Centrum 6, NL - 5941 EZ Velden, jetziger 
Aufenthaltsort unbekannt, ist am 02.02.2022 ein  

Bescheid des Landrats des Kreises Viersen,  
Amt für Ordnung und Straßenverkehr,  
Abteilung Führerscheine / Fahrschulen,  
Aktenzeichen: 32/5 – 36 42/Go,  

ergangen. 
 
Gemäß §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Lan-
deszustellungsgesetz - LZG NW) vom 07.03.2006 (GV NRW S. 94) in der zurzeit gültigen Fassung 
wird das vorgenannte Dokument hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Eine Zustellung auf eine andere Art kann nicht erfolgen, da der derzeitige Aufenthaltsort des 
Empfängers / der Empfängerin nicht festgestellt werden kann. 
 
Das Dokument kann montags bis freitags nach vorheriger Terminabsprache eingesehen und in 
Empfang genommen werden auf meiner Dienststelle in 

41747 Viersen 
Rathausmarkt 3 
Amt für Ordnung und Straßenverkehr  
Abteilung Führerscheine / Fahrschulen 
Zimmer 0131. 

 
Durch diese öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Dokument gilt gemäß § 10 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
zwei Wochen vergangen sind. 
 
Viersen, 28.03.2022 
 
Kreis Viersen 
Der Landrat 
Im Auftrag 
gez. Ruminski 
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204/2022 Öffentliche Zustellung der KPB Viersen (Roswitha Wüthrich) 

 
Öffentliche Zustellung  
 
Gemäß §10 Absatz 1 Satz 1 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
(Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GVNRW S. 94) in der zurzeit geltenden Fas-
sung wird die  
 
Abholaufforderung der Kreispolizeibehörde Viersen vom 22.03.2022, Aktenzeichen: ZA 1 – 
57.01.59 – 302/19 (PKW; Hyundai i10, E-RL 1910)  
 
an                      Frau Roswitha Wüthrich 

*10.11.1964 
Letzte bekannte Anschrift: 
Auf der Scholle 4 
40668 Merrbusch 

 
durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt, da der Aufenthaltsort des Empfängers nicht festge-
stellt werden kann.  
 
Die Abholaufforderung liegt in Raum 1.01 des Dienstgebäudes Lindenstraße 5, 41747 Viersen für 
den Empfänger offen und kann dort vom Empfänger während der Dienstzeiten eingesehen werden. 
 
Die Abholaufforderung gilt zwei Wochen nach Veröffentlichung im Amtsblatt als zugestellt.  
 
Nach Zustellung wird eine weitere Frist von 7 Tagen in Gang gesetzt. Äußert sich der Betroffene in-
nerhalb dieser Frist nicht zur Sache, erfolgt die Verwertung des Fahrzeugs. 
 
Im Auftrag 
gez. Tost 
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205/2022 Öffentliche Zustellung der KPB Viersen (Christelle Patricia Dannemark) 

 
Öffentliche Zustellung  
 
Gemäß §10 Absatz 1 Satz 1 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
(Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GVNRW S. 94) in der zurzeit geltenden Fas-
sung wird die  
 
Abholaufforderung der Kreispolizeibehörde Viersen vom 22.03.2022, Aktenzeichen: ZA 1 – 
57.01.59 – 86/20 (PKW; Hyundai /TB, BO-HQ 694)  
 
an                      Frau Christelle Patricia Dannemark 

*23.09.1975 
Letzte bekannte Anschrift: 
Castroper Hellweg 574 
44805 Bochum 

 
durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt, da der Aufenthaltsort des Empfängers nicht festge-
stellt werden kann.  
 
Die Abholaufforderung liegt in Raum 1.01 des Dienstgebäudes Lindenstraße 5, 41747 Viersen für 
den Empfänger offen und kann dort vom Empfänger während der Dienstzeiten eingesehen werden. 
 
Die Abholaufforderung gilt zwei Wochen nach Veröffentlichung im Amtsblatt als zugestellt.  
 
Nach Zustellung wird eine weitere Frist von 7 Tagen in Gang gesetzt. Äußert sich der Betroffene in-
nerhalb dieser Frist nicht zur Sache, erfolgt die Verwertung des Fahrzeugs. 
 
Im Auftrag 
gez. Tost 
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206/2022 Öffentliche Zustellung der KPB Viersen (Marta Magdalena Bekus) 

 
Öffentliche Zustellung  
 
Gemäß §10 Absatz 1 Satz 1 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
(Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GVNRW S. 94) in der zurzeit geltenden Fas-
sung wird die  
 
Abholaufforderung der Kreispolizeibehörde Viersen vom 24.03.2022, Aktenzeichen: ZA 1 – 
57.01.59 – 337/19 (BMW/5K; FIN: WBAMX510206762296)  
 
an                      Frau Marta Magdalena Bekus 

*11.07.1983 
Letzte bekannte Anschrift: 
Rurtalstr. 1 
41812 Erkelenz 

 
durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt, da der Aufenthaltsort des Empfängers nicht festge-
stellt werden kann.  
 
Die Abholaufforderung liegt in Raum 1.01 des Dienstgebäudes Lindenstraße 5, 41747 Viersen für 
den Empfänger offen und kann dort vom Empfänger während der Dienstzeiten eingesehen werden. 
 
Die Abholaufforderung gilt zwei Wochen nach Veröffentlichung im Amtsblatt als zugestellt.  
 
Nach Zustellung wird eine weitere Frist von 7 Tagen in Gang gesetzt. Äußert sich der Betroffene in-
nerhalb dieser Frist nicht zur Sache, erfolgt die Verwertung des Fahrzeugs. 
 
Im Auftrag 
gez. Tost 
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207/2022 1. Fischerprüfung 2022 

 
Vor dem Prüfungsausschuss der unteren Fischereibehörde des Kreises Viersen findet am 24.05.2022 
im Forum des Kreises eine Fischerprüfung statt.  
 
Anträge auf Zulassung zu der Prüfung sollen spätestens bis zum 26.04.2022 bei der Kreisverwaltung 
– untere Fischereibehörde – in 41747 Viersen, Rathausmarkt 3, eingereicht werden. Aufgrund der 
aktuellen Corona-Schutz-Verordnung sind bei der Durchführung der Fischerprüfung Hygienemaßnah-
men und Abstände einzuhalten.  
 
Einzelheiten werden zeitnah mitgeteilt. 
 
Für die Prüfung wird eine Gebühr in Höhe von 50,00 € erhoben.  
 
Personen, für die nach dem BGB ein Betreuer bestellt ist und Personen, die das dreizehnte Lebensjahr 
nicht vollendet haben, dürfen zur Prüfung nicht zugelassen werden.  
 
Den Teilnehmern wird nach Anmeldung der genaue Prüfungstermin rechtzeitig mitgeteilt. 
 

Viersen, den 17.03.2022 
 
Kreis Viersen 
Der Landrat 
als untere Fischereibehörde 
 
 
gez. 
Hoffmann 
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208/2022 Bekanntmachung des Gutachterausschusses für Grundstückswerte im 

Kreis Viersen 

Aktuelle Bodenrichtwerte 2022 

 
Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Kreis Viersen hat gemäß § 196 des Baugesetzbu-
ches (Bekanntmachung vom 23.09.2004 - BGBl. I S. 2414) und gemäß § 37 der Verordnung über die 
amtliche Grundstückswertermittlung Nordrhein-Westfalen (Grundstückswertermittlungsverordnung 
Nordrhein-Westfalen - GrundWertVO NRW) vom 8. Dezember 2020 (GV. NRW. 2020 S. 1137 bis 1210) 
in der jeweilig gültigen Fassung die Bodenrichtwerte zum 01.01.2022 ermittelt und am 09.02.2022 
für die folgenden kreisangehörigen Städte und Gemeinden beschlossen: 

Brüggen, Grefrath, Kempen, Nettetal, Niederkrüchten, Schwalmtal, Tönisvorst, Viersen, Willich 
Die Bodenrichtwerte werden hiermit gemäß § 196 (3) des Baugesetzbuches und gemäß § 37 (5) der 
Grundstückswertermittlungsverordnung amtlich bekanntgegeben.  
Bei den Bodenrichtwerten handelt es sich um aus Kaufpreisen ermittelte, durchschnittliche, zonale 
Bodenwerte je Quadratmeter Grundstücksfläche, die sich auf fiktive, gebietstypische Grundstücke 
beziehen (sogenannte Bodenrichtwertgrundstücke) und in der Bodenrichtwertkarte dargestellt sind. 
Die Bodenrichtwerte sind für jedermann kostenfrei unter der Adresse www.boris.nrw.de im Internet 
einsehbar. Beschreibende Informationen zu den Bodenrichtwerten sind über die Bodenrichtwerte-
Details und über die örtlichen Fachinformationen abzufragen. Ein Bodenrichtwerte-Auszug kann an 
dieser Stelle kostenfrei bezogen werden. 
Kostenpflichtige schriftliche Auskünfte über Bodenrichtwerte können in der Geschäftsstelle des Gut-
achterausschusses, Rathausmarkt 3, 41747 Viersen, Zimmer 2146, Telefon 02162/ 39 11 45 oder per 
Email unter gutachterausschuss@kreis-viersen.de während der Servicezeiten Montag bis Freitag 
08:00 Uhr – 17:00 Uhr beantragt werden. 
 
Viersen, den 22.03.2022 

Das vorsitzende Mitglied 
des Gutachterausschusses 

gez. Ziemer 
 
  

http://www.boris.nrw.de/
mailto:gutachterausschuss@kreis-viersen.de
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209/2022 Feststellung der Nachfolge für das 

mit Ablauf des 25.02.2022 ausgeschiedene 

Kreistagsmitglied Dr. Dirk Louy 

 
Das Kreistagsmitglied Herr Dr. Dirk Louy schied mit Ablauf des 25.02.2022 aus dem Kreistag des Krei-
ses Viersen aus. 
 
Gemäß § 45 des Gesetzes über die Kommunalwahlen im Lande Nordrhein-Westfalen habe ich festge-
stellt, dass nach der Reserveliste der Christlich Demokratischen Union Deutschlands 
 
 

Frau 
Elisabeth Lehnen 

Johannes-Girmes-Straße 99 
47929 Grefrath 

 
 
als Nachfolgerin des Herrn Dr. Dirk Louy für den Kreistag des Kreises Viersen bestimmt ist. 
 
Gegen diese Entscheidung kann binnen eines Monats nach Bekanntgabe beim Kreiswahlleiter Ein-
spruch eingelegt werden. 
 
 
Viersen, 21.03.2022 
 
 
 
 
 
gez. 
Schabrich 
Kreiswahlleiter 
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210/2022 Feststellung des Unterbleibens einer Umweltverträglichkeitsprüfung 

(UVP) für die Grundwasserhaltung des Niersverbandes, Baumaßnahme Erneuerung 

der Überleitung BST Vorst zur BST Viersen 

 
Der Niersverband beantragt im Rahmen der Baumaßnahme "Erneuerung der Überleitung BST Vorst 
zur BST Viersen" mit Datum vom 11.12.2020 die Erlaubnis zu Entnahme von maximal 334.738 m³ 
Grundwasser (Grundwasserhaltung) und Ableitung des geförderten Grundwassers in die Niers sowie 
in die folgenden Oberflächengewässer des Wasser- und Bodenverbandes der Mittleren Niers: Gewäs-
ser Nr. 16.03, Gewässer Nr. 16.03.09, Gewässer Nr. 16.00 (Hofflöth), Gewässer Nr. 16.05.01 und Ge-
wässer Nr. 16.04 (Willicher Fleuth). 
 
Vorgesehener Zeitraum der Maßnahme ist Mai 2022 bis Februar2023. 
 
Vor dem Hintergrund der Tiefenlage der geplanten Bauwerke in Verbindung mit den im Baustellen-
bereich vorherrschenden Grundwasserständen ist zur Durchführung des Bauvorhabens eine Wasser-
haltung erforderlich. 
 
Bei der Grundwasserentnahme handelt es sich um ein Vorhaben der Nummer 13.3.2, Spalte 2 der 
Anlage 1 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG): "Entnehmen, Zutagefördern 
oder Zutageleiten von Grundwasser oder Einleiten von Oberflächenwasser zum Zwecke der Grund-
wasseranreicherung, jeweils mit einem jährlichen Volumen an Wasser von 100.000 m³ bis weniger 
als 10 Mio. m³". 
 
Nach § 7 UVPG wird für das beantragte Vorhaben eine allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls als über-
schlägige Prüfung durchgeführt. Es wird geprüft, ob das Vorhaben erhebliche nachteilige Umweltaus-
wirkungen unter Berücksichtigung der in Anlage 3 des Gesetzes aufgeführten Kriterien haben kann, 
die nach § 25 Absatz 2 bei der Zulassungsentscheidung zu berücksichtigen wären. 
 
Die Feststellung, ob für das Vorhaben eine Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprü-
fung (UVP-Pflicht) besteht oder nicht, erfolgte nach Beginn des Erlaubnisverfahrens auf der Grundlage 
der vom Vorhabenträger vorgelegten Unterlagen, von Stellungnahmen der beteiligten Behörden so-
wie eigener Informationen. 
 
Bei meiner Vorprüfung waren die nachstehenden Kriterien maßgebend: 
 
Merkmale des Vorhabens 
 
Die vorgesehene Grundwasserhaltung wird unter Verwendung von Vakuumspülfiltern und Tiefbrun-
nen durchgeführt. Die Entnahme erfolgt soweit sie für die Trockenhaltung der Baugruben erforderlich 
ist. Es sind 14 Baugruben für Schachtbauwerke und Rohrgräben temporär trocken zu halten. Die 
Dauer der einzelnen Absenkungen ist mit 12 bis 14 Tagen als gering zu betrachten. Die Wasserhaltun-
gen werden durch fachkundige Firmen unter Einhaltung der Regeln der Technik ausgeführt. Die Ein-
leitung des geförderten Grundwassers erfolgt in die o.g. Oberflächengewässer. 
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Standort des Vorhabens 

Das Planungsvorhaben liegt auf Gebiet der Städte Tönisvorst und Viersen. Das Baufeld befindet sich 
auf den Parzellen der Gemarkung Viersen Flur 1, Gemarkung Süchteln Flur 93 sowie Gemarkung Vorst 
Flur 14. Das Baufeld hat eine Länge von etwa 3.000 m. Das Baufeld liegt in folgenden geschützten 
Landschaftsteilen gemäß Landschaftsplan der Kreises Viersen: Naturschutzgebiet Nr. 2.1.3 "Sal-
bruch", Landschaftsschutzgebiet Nr. 2.2.1 "Rietbruch" und Landschaftsschutzgebiet Nr. 2.2.2 "Niers-
niederung". Das Baufeld liegt zum Teil im Überschwemmungsbereich der Niers. 
 
Art und Merkmale der möglichen Auswirkungen 

Mögliche erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen des Vorhabens auf die Schutzgüter 
 
Boden: Das Schutzgut Boden kann während der Bauphase durch die zeitweise Absen-

kung des Grundwasserspiegels geringfügig beeinträchtigt werden, durch die vor-
gesehenen Maßnahmen wird dies minimiert. 

 
Wasser: Die Grundwasserabsenkung wird wassersparend und mit geringer Absenkungs-

reichweite durchgeführt. Die Ableitung des entnommenen Grundwassers erfolgt 
in die umliegende Vegetation bzw. verschiedene Oberflächengewässer, die an-
fallende Wassermenge können dort abgeleitet werden. Erhebliche nachteilige 
Auswirkungen sind daher weder in Bezug auf das Grundwasser noch auf Oberflä-
chengewässer zu erwarten. Im Hochwasserfall werden Sicherungsmaßnahmen 
ergriffen. 

 
Luft/Klima: Aufgrund der kurzen Ausführungsdauern sind keine erheblichen nachteiligen 

Auswirkungen zu erwarten. 
 
Tiere:  Da Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen ergriffen werden, es sich bei 

den geplanten Wasserhaltungen um temporäre Maßnahmen handelt und die 
ökologische Funktionen der potentiell betroffenen Lebensräume erhalten blei-
ben, sind erhebliche nachteilige Auswirkungen sind nicht zu erwarten. 

 
Pflanzen:  Aufgrund des temporären Charakters der Maßnahme wird sich die Flora inner-

halb von ein bis zwei Vegetationsperioden erholen. Getroffene Vermeidungs- 
und Minimierungsmaßnahmen dienen der Unterstützung der potentiell betrof-
fenen Vegetationsbestände und Gewässer während der Maßnahme, so das keine 
erheblichen nachteiligen Auswirkungen zu erwarten sind. 

 
Landschaft: Eine Nachteilige, negative Veränderung des Landschaftsbildes ist nicht zu erwar-

ten, da es sich um temporäre und räumlich begrenzte Wasserhaltungen handelt. 
Zudem werden Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen ergriffen, um mög-
lichen Auswirkungen entgegenwirken zu können. Erhebliche nachteilige Auswir-
kungen sind demnach nicht zu erwarten. 

 
Kultur-/Sachgüter: Im Bereich der sich voraussichtlich ausbildenden Grundwasser-absenkungstrich-

ter sind keine Baudenkmale vorhanden. Zum Vorkommen von Bodendenkmalen 
in diesem Bereich liegen ebenfalls keine Hinweise vor. Erhebliche Auswirkungen 
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der Grundwasserabsenkung auf Baudenkmale bzw. potentiell im Untersuchungs-
raum vorhandene Bodendenkmale sind nicht zu erwarten. 

 
Mensch: Belästigungen durch Lärm und Emissionen durch die Grundwasserabsenkungen 

sind über den normalen Baustellenbetrieb hinausgehend nicht zu erwarten. Er-
hebliche nachteilige Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Mensch sind durch 
das Vorhaben nicht zu erwarten. 

 
Die Wirkungsintensität des Eingriffs wird bei sachgemäßer Durchführung der Arbeiten insgesamt als 
gering eingestuft. 
 
Erforderliche Nebenbestimmungen werden in die zu erteilende wasserrechtliche Erlaubnis aufge-
nommen. 
 
Ergebnis der Vorprüfung 

Aufgrund überschlägiger Prüfung unter Berücksichtigung der in der Anlage 3 zum UVPG aufgeführten 
Kriterien ist nach meiner Einschätzung mit erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen durch das 
Vorhaben nicht zu rechnen. 
 
Gemäß § 5 Absatz 2 UVPG stelle ich fest und gebe bekannt, dass für das beantragte Vorhaben eine 
Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nicht besteht. 
 
Diese Feststellung ist gemäß § 5 Absatz 3 UVPG nicht selbstständig anfechtbar. Die dieser Entschei-
dung zugrundeliegenden Unterlagen können nach vorheriger telefonischer Anmeldung unter der Te-
lefonnummer 02162 39-1299 während der Dienstzeiten im Amt für Technischen Umweltschutz der 
Kreisverwaltung Viersen, Abteilung Kommunaler und Privater Gewässerschutz, Zimmer 2322, Rat-
hausmarkt 3, 41747 Viersen, eingesehen werden. 
 
Rechtsgrundlagen 

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts – Wasserhaushaltsgesetz – vom 31.07.2009 (BGBl. I 
S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 18.August 2021 (BGBl. I S. 3901) 

Wassergesetz für das Land Nordrhein-Westfalen – Landeswassergesetz – in der Fassung der Bekannt-
machung vom 25.06.1995 (GV. NW. 1995 S. 926), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
4. Mai 2021 (GV. NRW. S. 560, ber. S. 718) 

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. März 
2021 (BGBl. I S. 540), zuletzt geändert durch Artikel 14 des Gesetzes vom 10. September 2021 (BGBl. I 
S. 4147) 
 
Viersen, 23.03.2022 
 
Kreis Viersen 
Der Landrat 
 
Im Auftrag 
 
Dr. Steinweg 
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211/2022 Beteiligungsbericht des Kreises Viersen 2020 

 
hier: Hinweis auf Möglichkeit der Einsichtnahme 
 
Zur Information der Kreistagsmitglieder sowie der Einwohnerinnen und Einwohner des Kreises hat 
der Kreis Viersen für das Wirtschaftsjahr 2020 einen Beteiligungsbericht gemäß der Gemeindeord-
nung Nordrhein-Westfalen (GO NW) über die Beteiligung an Unternehmen und Einrichtungen erstellt. 
Der Beteiligungsbericht liegt beginnend ab dem 04.04.2022 an vierzehn Arbeitstagen zur Einsicht-
nahme bei der Kreisverwaltung Viersen, Rathausmarkt 3, 41747 Viersen, Zimmer 3119, öffentlich aus 
und kann dort täglich zwischen 9 und 16 Uhr eingesehen werden. 
 
Aufgrund der Corona-Pandemie und der damit einhergehenden Abstands- und Hygieneregeln bitten 
wir um eine Terminvereinbarung zur Einsicht des Beteiligungsberichtes.  
 
Christina Herzog 
Tel.:  02162 39-1810 
E-Mail: christina.herzog@kreis-viersen.de 
 
 
 
D r.  C o e n e n 
Landrat 
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212/2022 Verordnung vom 28.03.2022 zum Schutz freilebender Katzen im Kreis 

Viersen nach § 13 b Tierschutzgesetz (TierSchutzG) 

 
Auf Grund von § 13b des Tierschutzgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Mai 2006 
(BGBl. I S. 1206, 1313), das zuletzt durch Artikel 105 des Gesetzes vom 10. August 2021 (BGBl. I 
S. 3436) geändert worden ist, in Verbindung mit § 5 der Verordnung über Zuständigkeiten und zur 
Übertragung von Ermächtigungen zum Erlass von Rechtsverordnungen auf dem Gebiet des Tier-
schutzrechts vom 3. Februar 2015 (GV. NRW S. 212) hat der Kreistag des Kreises Viersen in der Sitzung 
am 28.03.2022 folgende Verordnung erlassen: 
 

§ 1 Regelungszweck; Geltungsbereich 

(1) Diese Verordnung dient dem Schutz von freilebenden Katzen vor erheblichen Schmerzen, Leiden 
oder Schäden, die auf eine hohe Anzahl dieser Katzen innerhalb des Kreises Viersen zurückzufüh-
ren sind. 

 
(2) Diese Verordnung gilt im gesamten Gebiet des Kreises Viersen. 
 

§ 2 Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieser Verordnung ist eine 
 
1. Katze ein männliches oder weibliches Tier der Art Hauskatze (Felis silvestris catus), 
2. gehaltene Katze eine Katze, die von einem Menschen gehalten wird, 
3. Haltungsperson, wer die tatsächliche Bestimmungsmacht über eine Katze in eigenem Inter-

esse und nicht nur ganz vorübergehend ausübt und das wirtschaftliche Risiko des Verlusts des 
Tieres trägt, 

4. freilebende Katze eine Katze, die nicht oder nicht mehr von einem Menschen gehalten wird, 
5. Freigängerkatze eine gehaltene Katze, die unkontrolliert freien Auslauf hat, 
6. unkontrollierter freier Auslauf ist die Bewegung einer gehaltenen Katze außerhalb geschlos-

sener Wohnräume, die ausschließlich von ihrem eigenen Willen gesteuert wird und keiner Ein-
flussnahme durch den Menschen unterliegt, 

7. fortpflanzungsfähige Katze eine Katze, die fünf Monate oder älter ist und nicht fortpflanzungs-
unfähig gemacht worden ist, 

8. Unfruchtbarmachung die Herbeiführung eines Zustands der Fortpflanzungsunfähigkeit durch 
chirurgischen Eingriff (Kastration oder Sterilisation), 

9. Fundbehörde eine der örtlichen Ordnungsbehörden der kreisangehörigen Städte und 
Gemeinden. 

 
 

§ 3 Kennzeichnung und Registrierung 

(1) Die Haltungsperson hat die Freigängerkatze eindeutig und dauerhaft mittels Mikrochip oder Tä-
towierung kennzeichnen und registrieren zu lassen. Die Registrierung erfolgt durch Eintrag der 
Kennzeichnung der Katze sowie Name und Anschrift der Haltungsperson in die kostenfreien 
Haustierregister TASSO e.V. (https://www.tasso.net) oder FINDEFIX des Deutschen Tierschutz-
bundes e.V. (https://www.findefix.com). Die Haltungsperson hat die für eine entsprechende 
Übermittlung der Tierdaten durch die vorgenannten Haustierregister an die Fundbehörden not-
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wendige datenschutzrechtliche Einwilligung zu erteilen. Im Rahmen der Registrierung werden 
das Geschlecht, die Nummer der Tätowierung oder des Mikrochips sowie der Name und die An-
schrift der Haltungsperson erfasst. Darüber hinaus sollen Angaben zur Fortpflanzungsfähigkeit 
sowie als Identifikationsmerkmale der Katze dienende Kennzeichnungen, z.B. die Fellfarbe oder 
-zeichnung, gemacht werden. 

 
(2) Der Kreisordnungsbehörde oder der Fundbehörde ist auf Verlangen ein Nachweis über die durch-

geführte Kennzeichnung und Registrierung vorzulegen 
 
 

§ 4 Auslaufverbot für fortpflanzungsfähige Katzen 

(1) Die Haltungsperson hat sicherzustellen, dass fortpflanzungsfähige Katzen, die innerhalb des Ge-
bietes des Kreises Viersen gehalten werden, keinen unkontrolliert freien Auslauf haben. 
 

(2) Kann die Haltungsperson dies nicht sicherstellen, so hat sie die Katze fortpflanzungsunfähig zu 
machen. 

 
 

§ 5 Maßnahmen gegenüber aufgegriffenen Katzen 

(1) Freigängerkatzen, derer die Kreisordnungsbehörde oder von ihr beauftragte Dritte habhaft wer-
den, dürfen zum Zweck der Ermittlung der Haltungsperson in Obhut genommen werden. Mit der 
Ermittlung der Haltungsperson soll unmittelbar nach dem Aufgreifen der Katze begonnen wer-
den. 
 

(2) Ist die Haltungsperson ermittelt und die Katze noch nicht unfruchtbar gemacht, so kann die Kreis-
ordnungsbehörde anordnen, die Katze unfruchtbar machen zu lassen. Ist die Katze nach Abs. 1 
Satz 1 von einem /einer beauftragten Dritten in Obhut genommen worden, ist die Kreisordnungs-
behörde unverzüglich zu informieren. Vor Gewährung eines weiteren unkontrollierten Auslaufs 
hat die Haltungsperson eine schriftliche Bestätigung ihres Tierarztes oder ihrer Tierärztin, dass 
die Katze fortpflanzungsunfähig gemacht wurde, vorzulegen. 

 
 

(3) Ist eine Freigängerkatze im Kreis Viersen nicht gekennzeichnet und registriert und eine Ermitt-
lung der Haltungsperson daher nicht möglich, so kann die Kreisordnungsbehörde Dritte mit der 
Kennzeichnung und Registrierung beauftragen. Ist die Freigängerkatze noch fortpflanzungsfähig, 
so kann die Kreisordnungsbehörde darüber hinaus Dritte mit der Unfruchtbarmachung beauftra-
gen. Nach der Unfruchtbarmachung kann die Katze wieder in die Freiheit entlassen werden. 
 

(4) Ein von der Haltungsperson personenverschiedener Eigentümer hat die Maßnahmen nach Ab-
satz 1 und 3 zu dulden. 

 
(5) Freigängerkatzen, die unfruchtbar und gekennzeichnet sind, und die nach Abs. 1 vorübergehend 

in Obhut genommen worden sind, sind unverzüglich wieder am Ort der Habhaftwerdung frei zu 
setzen. 

 
 

§ 6 Maßnahmen gegenüber freilebenden Katzen 
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(1) Die Kreisordnungsbehörde oder ein/e von ihr beauftragte/r Dritte/r kann freilebende Katzen 
 
 (a) kennzeichnen, registrieren und 
 (b) unfruchtbar machen lassen. 
 

Zu diesen Zwecken darf die freilebende Katze in Obhut genommen werden. Nach der Unfrucht-
barmachung kann die Katze wieder in die Freiheit entlassen werden. Die Entlassung in die Freiheit 
soll an der Stelle erfolgen, wo die Katze aufgegriffen worden ist. 

 
(2) Ist für Maßnahmen nach Absatz 1 das Betreten eines Privat- oder Betriebsgeländes durch die 

Kreisordnungsbehörde erforderlich, ist der Eigentümer oder Pächter verpflichtet, dies zu dulden 
und den Zugriff auf die freilebenden Katzen zu unterstützen. 

 
 

§ 7 Auskunftspflichten 

(1) Haltungspersonen haben der Kreisordnungsbehörde und den Fundbehörden die Auskünfte zu 
erteilen, die zur Durchführung von Maßnahmen nach §§ 5 und 6 dieser Verordnung erforderlich 
sind. 

 
(2) Fundbehörden und ermächtigte Dritte haben die durchgeführten Maßnahmen nach §§ 5 und 6 

dieser Verordnung zu protokollieren und der Kreisordnungsbehörde Aufstellungen über die Maß-
nahmen oder die Protokolle auf Verlangen vorzulegen. 

 
 

§ 8 Kosten 

Die Kosten der Kennzeichnung und Registrierung von Freigängerkatzen nach § 5 Absatz 3 Satz 1 sowie 
der Unfruchtbarmachung nach § 5 Absatz 3 Satz 2 trägt die Haltungsperson. Im Übrigen trägt die 
Kosten derjenige, der die Durchführung der kostenpflichtigen Maßnahme in Auftrag gibt. 
 
 

§ 9 Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen 
 
1. § 3 Absatz 1 eine Katze nicht eindeutig kennzeichnen und registrieren lässt sowie die notwen-

dige datenschutzrechtliche Einwilligung nicht erteilt, 
 

2. § 3 Absatz 2 einen Nachweis auf Verlangen nicht vorlegt, 
 

3. § 4 Absatz 1 nicht sicherstellt, dass fortpflanzungsfähige Katzen keinen freien Auslauf haben, 
 

4. § 5 Absatz 2 auf Anordnung die Katze nicht fortpflanzungsunfähig machen lässt, 
 

5. § 5 Absatz 2 vor dem unkontrollierten Auslauf keine schriftliche Bestätigung des Tierarztes 
vorlegt, 
 

6. § 7 eine erforderliche Auskunft nicht oder nicht vollständig erteilt. 
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(2) Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 können mit Geldbußen bis zu 1.000 Euro geahndet werden. 
 
 

§ 10 sonstige Regelungen 

(1) Die Pflichten nach § 3 Absatz 1 (Kennzeichnung und Registrierung) und die Pflicht nach § 4 (Aus-
laufverbot) treten innerhalb von 3 Monaten nach Bekanntgabe dieser Verordnung in Kraft. 
 

(2) Die Fristen nach Absatz 1 beginnen unabhängig von dem Zeitpunkt des Zuzuges der Haltungsper-
son in das Gebiet des Kreises Viersen. 

 
(3) Ob und welche natürliche und juristische Personen (z. B. Tierschutzorganisationen) ermächtigt 

werden, Maßnahmen nach §§ 5 und 6 dieser Verordnung durchzuführen, wird durch die Kreis-
ordnungsbehörde entschieden. Die Benennung erfolgt mittels einer zwischen den Parteien ab-
zuschließenden Vereinbarung. Die Kreisordnungsbehörde kann die Benennung jederzeit zurück-
nehmen. 
 

(4) Kreisordnungsbehörde im Sinne dieser Verordnung ist das Veterinär- und Lebensmittelüberwa-
chungsamt des Kreises Viersen. 

 
 

§ 11 Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Bekanntmachung im Amtsblatt des Kreises Viersen in Kraft. 
 
 
Bekanntmachungsanordnung 

Die Verordnung zum Schutz freilebender Katzen im Kreis Viersen nach § 13 b Tierschutzgesetz (Tier-
SchutzG) wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim Zu-
standekommen der Verordnung nach Ablauf eines Jahres nicht mehr geltend gemacht werden kann, 
es sei denn 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt, 

b) die Verordnung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Landrat hat den Kreistagsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem Kreis vorher gerügt und dabei die verletzte 

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
 
 
41747 Viersen, 28.03.2022 
 
 
gez. 
Dr. Coenen 
Landrat 
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213/2022 Satzung über die Erhebung von Gebühren für Leistungen der Notfallret-

tung der Rettungswachen Niederkrüchten, Schwalmtal und Tönisvorst vom 

29.03.2022 

 
Aufgrund des § 5 Abs. 1 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) vom 
14.07.1994 (GV. NW. S. 646) in der zurzeit geltenden Fassung, den §§ 1, 2, 4 und 6 des Kommunalab-
gabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) vom 21.10.1969 (GV. NRW. S. 712) in 
der zurzeit geltenden Fassung sowie des § 14 des Gesetzes über den Rettungsdienst sowie die Not-
fallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen für das Land Nordrhein-Westfalen (Ret-
tungsgesetz NRW – RettG NRW) vom 24.11.1992 (GV. NRW. S. 458) in der zurzeit geltenden Fassung 
hat der Kreistag in seiner Sitzung am 24.03.2022 die nachstehende Satzung beschlossen:  
 

§ 1  
Rettungswachen 

(1) Der Kreis Viersen ist Träger der Rettungswachen Niederkrüchten, Schwalmtal und Tönisvorst 
(nachfolgend: Rettungswachen). 
 

(2) Die Rettungswachen werden als öffentliche Einrichtungen betrieben. 
 

§ 2  
Aufgaben der Einrichtungen 

(1) Den Rettungswachen obliegen als Einrichtungen des öffentlichen Rettungsdienstes die Aufga-
ben der Notfallrettung nach § 2 Abs. 2 RettG NRW.  

 
(2) Neben den Aufgaben nach Abs. 1 können die Rettungswachen auch 

• Aufgaben des Krankentransports nach § 2 Abs. 3 RettG NRW wahrnehmen,  
• Arzneimittel, Blutprodukte aus zellulären Blutbestandteilen, Organe und ähnliche Güter 

befördern, soweit sie zur Verbesserung des Zustandes lebensbedrohlich Verletzter oder Er-
krankter dienen sollen oder 

• eilbedürftige Transporte von medizinischen Geräten oder Ähnlichem übernehmen. 
  Die Erfüllung der Aufgaben nach Abs. 1 darf dadurch nicht beeinträchtigt werden. 

 
(3) Die Einsatzlenkung erfolgt durch die Leitstelle des Kreises Viersen (§ 8 Abs. 1 RettG NRW). Auf 

Anweisung der Leitstelle haben die Rettungswachen auch Einsätze außerhalb ihres grundsätz-
lichen Einsatzbereiches und des Kreisgebietes durchzuführen (§ 9 Abs. 1 S. 2 RettG NRW). 

 

§ 3 
 Benutzungsgebühren 

(1) Für die Inanspruchnahme von Leistungen der Rettungswachen erhebt der Kreis Viersen Ge-
bühren. 

 
(2) Maßstab für die Gebühr ist die Art der Leistung (Notfallrettung durch Rettungswagen 

und/oder Notarzteinsatzfahrzeug, Einsatz eines Notarztes) sowie die Anzahl der eine Leistung 
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in Anspruch Nehmenden.  
 

(3) Die Gebühr beträgt  
 

a) für den Einsatz eines Rettungswagens 
 

766,70 € 

b) für den Einsatz eines Notarzteinsatzfahrzeuges 
 

383,60 € 

c) für den Einsatz eines Notarztes 
 

307,50 € 

(4) Wird bei einem Einsatz eine Leistung durch mehrere Personen in Anspruch genommen, so 
wird die Gebühr für jede Person anteilig erhoben. 

 
 

§ 4  
Gebührenschuld 

(1) Die Gebührenpflicht entsteht mit dem Beginn der Anfahrt eines Rettungswagens   oder eines 
Notarzteinsatzfahrzeugs. Erweist sich nach Eintreffen eines angeforderten Rettungswagens 
oder eines Notarzteinsatzfahrzeugs, dass eine Versorgung und Beförderung nicht notwendig 
ist oder von dem Patienten abgelehnt wird, gilt auch die Anforderung als gebührenpflichtige 
Inanspruchnahme.  

 
(2) Gebührenschuldner ist primär derjenige, der die Leistung des Krankentransports in Anspruch 

nimmt (Patient). Sekundär kann auch der Verursacher eines Rettungsdiensteinsatzes unter 
den Voraussetzungen des Absatzes 3 als Gebührenschuldner herangezogen werden. 
 

(3) Für einen Rettungsdiensteinsatz, bei dem eine notwendige Behandlung oder ein notwendiger 
Transport vom Patienten abgelehnt und daher nicht durchgeführt wird, ist der Patient zum 
Kostenersatz verpflichtet. Für einen Rettungsdiensteinsatz, bei dem keine Versorgung oder 
Beförderung notwendig oder möglich war, ist der Verursacher zum Kostenersatz verpflichtet, 
wenn der Einsatz auf missbräuchlichem Verhalten des Verursachers beruht. 

 
(4) Wird ein Sozialversicherungsträger, ein Krankenhausträger, eine private Krankenversicherung 

oder ein ähnlicher Kostenträger benannt und liegt eine ärztliche Notwendigkeitsbescheini-
gung für den Einsatz vor, kann die Gebühr unmittelbar dort angefordert werden. Die Gebüh-
renpflicht nach den Absätzen 1 bis 3 bleibt hiervon unberührt. 

 

§ 5  
Fälligkeit 

Die Gebühr wird durch Gebührenbescheid erhoben und ist innerhalb von vier Wochen nach Zugang 
des Bescheides an die Kreiskasse Viersen zu zahlen. 
 
 

§ 6  
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt, frühestens jedoch zum 
01.04.2022 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung vom 22.03.2021 über die Erhebung von Gebühren 
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für Leistungen der Notfallrettung der Rettungswache Schwalmtal und Tönisvorst sowie des Notarzt-
standortes Tönisvorst außer Kraft. 
 

 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die Satzung über die Erhebung von Gebühren für Leistungen der Notfallrettung der Rettungswachen 
Schwalmtal und Tönisvorst wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Es wird darauf hingewiesen, 
dass die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Kreisordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen beim Zustandekommen der Satzung nach Ablauf eines Jahres nicht mehr geltend gemacht 
werden kann, es sei denn 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt, 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Landrat hat den Kreistagsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem Kreis vorher gerügt und dabei die verletzte 

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
 
41747 Viersen, 29.03.2022 
 
 
gez. 
Dr. Coenen 
Landrat 
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214/2022 4. Änderung vom 29.03.2022 der Satzung vom 20.12.2017 über die Er-

hebung von Gebühren für Leistungen des kreisweiten Krankentransports 

 
Auf Grund des § 5 Abs. 1 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) vom 
14.07.1994 (GV. NW. S. 646) in der zurzeit geltenden Fassung, der §§ 1, 2, 4 und 6 des 
Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) vom 21.10.1969 (GV. 
NRW. S. 712) in der zurzeit geltenden Fassung und § 14 des Gesetzes über den Rettungsdienst sowie 
die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen für das Land Nordrhein-Westfalen 
(Rettungsgesetz NRW – RettG NRW) vom 24.11.1992 (GV. NRW. S. 458) in der zurzeit geltenden 
Fassung hat der Kreistag am 24.03.2022 folgende Änderungssatzung beschlossen: 
 

Artikel 1 
 

Der § 3 Abs. 3 der Satzung des Kreises Viersen vom 20.12.2017 über die Erhebung von Gebühren für 
Leistungen des kreisweiten Krankentransports wird wie folgt neu gefasst: 
 

§ 3 
 Benutzungsgebühren 

 (3)   Die Gebühr beträgt  
 

a) für den Einsatz eines Krankentransportwagens 429,40 € 
   

 
Artikel 2 

 
Der Artikel 1 tritt am Tage nach Bekanntmachung der Satzung im Amtsblatt, frühestens jedoch zum 
01.04.2022 in Kraft.  
 

Bekanntmachungsanordnung 

Die 4. Änderung der Satzung vom 20.12.2017 über die Erhebung von Gebühren für Leistungen des 
kreisweiten Krankentransports wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Es wird darauf hingewiesen, 
dass die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Kreisordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen beim Zustandekommen der Satzung nach Ablauf eines Jahres nicht mehr geltend gemacht 
werden kann, es sei denn 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt, 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Landrat hat den Kreistagsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem Kreis vorher gerügt und dabei die verletzte 

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
41747 Viersen, 29.03.2022 
 
gez. 
Dr. Coenen 
Landrat  
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Stadt Nettetal 
 

215/2022 Verlängerung Nutzungsrecht an Grabstätten 

 
Bekanntmachung der Stadt Nettetal 
 
Das Nutzungsrecht an folgenden Grabstätten ist abgelaufen: 
 
Friedhof Breyell, G 48, 
Friedhof Hinsbeck, C 79, 
Friedhof Kaldenkirchen, L 172, 
Friedhof Lobberich, A 75+76 und C 443+444. 
 
Da die aktuelle Anschrift der Nutzungsberechtigten nicht zu ermitteln ist, wird diesen hiermit die 
Möglichkeit zur Verlängerung des Nutzungsrechts gegeben. 
 
Sollte die Verlängerung nicht bis spätestens 15.04.2022 beantragt worden sein, ist die Stadt Nettetal 
gem. § 17 Abs. 7 der Satzung über die Benutzung der Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen vom 
02.06.2004, in der zurzeit geltenden Fassung, berechtigt, über die o.a. Grabstätten anderweitig zu 
verfügen. 
Noch auf den Grabstätten befindliche Gegenstände gelten als herrenlos. 
 
Nettetal, den 10.03.2022 
NetteBetrieb 
Betriebsbereich Zentrale Dienste 
Die Betriebsleitung 
Im Auftrag: 
Schummers 
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216/2022 Unterhaltung Wahlgräber auf Nettetaler Friedhöfen 

 
Bekanntmachung der Stadt Nettetal 
 
Folgende Wahlgräber auf den Nettetaler Friedhöfen sind seit längerer Zeit nicht mehr ordnungsge-
mäß unterhalten worden: 
 
Friedhof Breyell, K 64 
Friedhof Hinsbeck, D 192 
Friedhof Kaldenkirchen, T 110 
Friedhof Lobberich, G 277, C 110-111, A 212 
Friedhof Schaag, B 31 
 
Da die aktuelle Anschrift der Nutzungsberechtigten nicht zu ermitteln ist bzw. die Nutzungsberech-
tigten auf schriftliche Pflegeaufforderungen nicht reagiert haben, wird diesen hiermit die Möglichkeit 
gegeben, die Grabstätten bis zum 31.05.2022 in Ordnung zu bringen. 
 
Sollten die Grabstätten bis zum vorgenannten Zeitpunkt nicht gepflegt worden sein, ist die Stadt Net-
tetal gem. § 28 Abs. 1 der Satzung über die Benutzung der Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen 
vom 02.06.2004, in der zurzeit geltenden Fassung, berechtigt, die Grabstätten einzuebnen. 
 
Noch auf den Grabstätten befindliche Gegenstände gelten als herrenlos. 
 
Nettetal, den 10.03.2022 
NetteBetrieb 
Betriebsbereich Zentrale Dienste 
Die Betriebsleitung 
Im Auftrag: 
Schummers 
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Gemeinde Schwalmtal 
 

217/2022 Haushaltssatzung der Gemeinde Schwalmtal für das Haushaltsjahr 2022 

und Bekanntmachung der Haushaltssatzung 

 
1. Haushaltssatzung 
 
Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes 
vom 1. Dezember 2021 (GV. NRW. S. 1353) hat der Rat der Gemeinde Schwalmtal am 22. Februar 
2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:  

 
§ 1 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde 
voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlun-
gen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird   

im Ergebnisplan mit dem 
         
Gesamtbetrag der Erträge auf     52.555.441 € 
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf     51.889.976 € 

 
im Finanzplan mit dem 
 
Gesamtbetrag der Einzahlungen 
aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf    44.962.665 € 
 
Gesamtbetrag der Auszahlungen 
aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf    47.681.613 € 
 
Gesamtbetrag der Einzahlungen 
aus der Investitionstätigkeit auf      9.413.032 € 
 
Gesamtbetrag der Auszahlungen  
aus der Investitionstätigkeit auf      8.791.445 € 
 
Gesamtbetrag der Einzahlungen 
aus der Finanzierungstätigkeit auf      2.500.000 € 
 
Gesamtbetrag der Auszahlungen  
aus der Finanzierungstätigkeit auf         861.600 € 
festgesetzt.  
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§ 2 

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen 
erforderlich ist, wird auf       2.500.000 € 
festgesetzt. 

§ 3 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlun-
gen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf  
            240.000 €  
festgesetzt.  

§ 4 

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.     
 
 

§ 5 

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, 
wird auf              6.000.000 € 
festgesetzt.  
 

§ 6 

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt: 
 

1. Grundsteuer 
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe  
   (Grundsteuer A) auf     260 v.H.  
1.2 für die Grundstücke  
   (Grundsteuer B) auf     480 v.H. 
2. Gewerbesteuer auf     420 v.H. 

 
§ 7 

Stellenplan 

Die im Stellenplan mit einem ku-Vermerk versehenen Stellen sind bei Freiwerden in Stellen des an-
gegebenen Wertes umzuwandeln; die mit einem kw-Vermerk versehenen Stellen fallen bei Eintritt 
der Voraussetzungen weg. 

Vorübergehend dürfen Beamtenstellen  mit vergleichbaren Arbeitnehmern bzw. Arbeitnehmerstel-
len mit vergleichbaren Beamten besetzt werden. Eine Bereinigung muss im nächsten Haushaltsjahr 
erfolgen. 

 
§ 8 

Flexible Haushaltsbewirtschaftung 

(1) Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bil-
den zunächst innerhalb der Produkte ein Budget, mit Ausnahme der Kontenklassen 50/51, 
70/71, 57 und 58. Darüber hinaus bilden die den jeweiligen Verantwortungsbereichen entspre-
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chend dem Produktverteilungsplan zugeordneten Produkte ein übergeordnetes Budget. Diese 
Regelung gilt analog für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.  

 
(2) Die Kontengruppen: 
   50/51 und 70/71 (Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie  
         Personal- und Versorgungsauszahlungen) 
         57      (Bilanzielle Abschreibungen) 
         58      (Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen) 
  bilden über den gesamten Ergebnis- und Finanzplan jeweils ein Budget.  

(3) Zweckgebundene Mehrerträge und Mehreinzahlungen stehen für Mehraufwendungen und 
Mehrauszahlungen zur Verfügung.  

 
(4) Innerhalb der Budgets ist die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. 

Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Ver-
waltungstätigkeit führen.  

 
 

§ 9 

Wertgrenzen 

Nachtragssatzung 

(1) Als „erheblich“ im Sinne des § 81 Abs. 2 Nr. 1a) GO NRW gilt ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 
mindestens 3 % des Gesamtbetrages aller Aufwendungen. 

 
(2) Ein erheblich höherer Jahresfehlbetrag gemäß § 81 Abs. 2 Nr. 1b) GO NRW liegt bei einer Ab-

weichung ab 1.000.000 € zum geplanten Ergebnis vor.  
 
(3) Bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen 

Haushaltspositionen gelten als erhebliche Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen im 
Sinne von § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW, wenn sie die Höhe von 1,0 % der Gesamtaufwendungen 
bzw. Gesamtauszahlungen übersteigen.  

 
(4) Aufwendungen und Auszahlungen für Investitionen und Instandsetzungen an Bauten gemäß 

§ 81 Abs. 3 Nr. 1 GO NRW, die unabweisbar sind, gelten bis zu einer Höhe von 200.000 € als 
geringfügig. 

 
(5) Die Erheblichkeitsgrenze für die Aufnahme von Änderungen bei Ertrags- und Aufwandspositio-

nen bzw. Ein- und Auszahlungspositionen in den Nachtrag gemäß § 10 Abs. 1 Kommunalhaus-
haltsverordnung NRW (KomHVO NRW) wird auf 30.000 € je Position festgelegt. 

 
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 

(6) Die Erheblichkeitsgrenze für die Entscheidung der/s Kämmerin/ Kämmerers über die Leistung 
von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen gemäß § 83 Abs. 2 GO 
NRW, wird im Ergebnisplan und bei Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 
10.000 € und bei Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 20.000 € je Aufwands- bzw. 
Auszahlungsposition festgelegt.  
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Verpflichtungsermächtigungen 

(7) Die Wertgrenze für die Entscheidung der/s Kämmerin/ Kämmerers über die Inanspruchnahme 
von über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 85 Abs. 1 in Verbin-
dung mit § 83 Abs. 1 GO NRW wird auf 200.000 € je Maßnahme festgelegt.  

 
 
2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit öffent-
lich bekannt gemacht.  
 
Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gemäß § 80 Abs. 5 GO NRW dem Landrat als untere staat-
liche Verwaltungsbehörde in Viersen mit Schreiben vom 23. Februar 2022 angezeigt worden.  
 
Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und seinen Anlagen werden ab sofort bis zum Ende der Aus-
legung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2022 gem. § 80 Abs. 6 GO NW zur Einsichtnahme 
im Rathaus Waldniel, Zimmer 310, während der Dienststunden verfügbar gehalten.  
 
 
Hinweis:  
Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen wird darauf hingewiesen, 
dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf von sechs Monaten seit die-
ser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Schwalmtal, den 23. März 2022 
 
Der Bürgermeister 
 
gez.  Andreas Gisbertz 
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218/2022 Bekanntmachung 

der Gemeinde Schwalmtal 

über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis und die Erteilung von Wahl-

scheinen für die Landtagswahl am 

15. Mai 2022 

 
 

I. Die Wählerverzeichnisse zur Landtagswahl für die Stimmbezirke der Gemeinde Schwalmtal 
werden in der Zeit vom  

 
25. April 2022 bis 29. April 2022 

(20. bis 16. Tag vor der Wahl) 
 
während der allgemeinen Öffnungszeiten  
 
im Rathaus, Markt 20, 41366 Schwalmtal, Gangeszimmer im Bürgerhaus  
 
für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. Jede/r Wahlberechtigte kann die 
Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu seiner/ihrer Person im Wählerverzeichnis eingetrage-
nen Daten überprüfen.  
Sofern ein/e Wahlberechtigte/r die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen 
im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen überprüfen will, hat er/sie Tatsachen glaub-
haft zu machen, aus denen sich die Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeich-
nisses ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von 
Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein Sperrvermerk gemäß § 34 Abs. 6 des Melde-
gesetzes NRW eingetragen ist.  
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die Einsichtnahme ist 
durch ein Datensichtgerät möglich.  

 
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat. 
 

II. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann innerhalb der Einsichts-
frist, spätestens am 29.April 2022 bis 12:00 Uhr beim Bürgermeister der Gemeinde Schwalm-
tal, Rathaus, Markt 20, 41366 Schwalmtal, Gangeszimmer, Einspruch einlegen.  

III. Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt  
werden.  
 
Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens zum 
24. April 2022 eine Wahlbenachrichtigung.  
 
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Ein-
spruch einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht ausüben kann.  
 
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und die 
bereits einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahlbe-
nachrichtigung. 
 



Nr. 12/2022 Amtsblatt des Kreises Viersen Seite 37 

IV. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlkreis Nr. 52 Viersen I durch Stimmab-
gabe in einem beliebigen Stimmbezirk dieses Wahlkreises oder durch Briefwahl teilnehmen.  

 
V. Einen Wahlschein erhält auf Antrag  

1. jede/r in das Wahlverzeichnis eingetragene/r Wahlberechtigte/r,  
2. ein/e nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene/r Wahlberechtigte/r  

a) wenn sie/er nachweist, dass sie/er ohne ihr/sein Verschulden die Einspruchsfrist ge-
gen das Wählerverzeichnis versäumt hat,  
b) sie/er auf einem von ihr/ihm nicht zu vertretenden Grund nicht in das Wählerver-
zeichnis aufgenommen worden ist, 
b) wenn ihre/seine Berechtigung zur Teilnahme an der Wahl sich erst nach Ablauf der 
Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis entstanden ist oder sich herausstellt.  
 

VI. Wahlscheine können von eingetragenen Wahlberechtigten bis zum zweiten Tag vor der Wahl, 
13. Mai 2022, 18.00 Uhr, bei dem Bürgermeister (Wahlamt) mündlich oder schriftlich bean-
tragt werden. Die Schriftform gilt auch durch Telegramm, Fernschreiben, Telefax, E-Mail oder 
durch sonstige dokumentierbare Übermittlung in elektronischer Form als gewahrt. Fernmünd-
liche Anträge sind unzulässig und können deshalb nicht entgegengenommen werden. Ein/e 
behinderte/r Wahlberechtigte/r kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Per-
son bedienen.  
 
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraums nicht oder nur 
unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahl-
tag, 15.00 Uhr, gestellt werden.  

 
Versichert ein/e Wahlberechtigte/r glaubhaft, dass ihm/ihr der beantragte Wahlschein nicht 
zugegangen ist, kann ihm/ihr bis zum Tage vor der Wahl (14.05.2022), 12.00 Uhr, ein neuer 
Wahlschein erteilt werden.  

 
Nicht eingetragene Wahlberechtigte können unter den in Ziffer V. 2. a) bis c) angegebenen 
Voraussetzungen den Antrag noch am Wahltag bis 15.00 Uhr stellen.  

 
Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht 
nachweisen, dass er dazu berechtigt ist.  
 

VII. Mit dem Wahlschein erhält der/die Wahlberechtigte  
 

- einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises,  
- einen amtlichen blauen Wahlumschlag,  
-  einen amtlichen, mit der Anschrift des Bürgermeisters versehenen hellroten Wahl-

briefumschlag,   
- ein Merkblatt für die Briefwahl.  

 
Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für eine andere Person ist nur mög-
lich, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftli-
chen Vollmacht nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahl-
berechtigte vertritt; dies hat sie dem Bürgermeister vor Empfangnahme der Unterlagen 
schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person auszuweisen.  
 
Ein/e Wahlberechtige/r, der/die des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der 
Abgabe seiner/ihrer Stimme gehindert ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person 
bedienen. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer von dem/der Wahl-
berechtigten selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist 

. 
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eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Wil-
lensbildung oder Entscheidung des/der Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn 
ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht (§ 30 Abs. 1 Nr. 4a LWahlO). Die Hilfsperson ist 
zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfestellung von der Wahl einer 
anderen Person erlangt hat.   

 
Wer durch Briefwahl wählt, kennzeichnet persönlich den Stimmzettel, legt ihn in den beson-
deren amtlichen blauen Stimmzettelumschlag, der zu verschließen ist, unterzeichnet die auf 
dem Wahlschein vorgedruckte Versicherung an Eides statt, steckt den unterschriebenen 
Wahlschein und den Stimmzettelumschlag in den besonderen roten Wahlbriefumschlag und 
verschließt den Wahlbriefumschlag.  

 
Bei der Briefwahl muss der/die Wähler/in den Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem Wahl-
schein so rechtzeitig an den Bürgermeister absenden, dass der Wahlbrief dort spätestens am 
Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht.  

 
Der Wahlbrief braucht bei Absendung innerhalb der Bundesrepublik Deutschland nicht frei 
gemacht zu werden. Die Wahlbriefe werden im Bereich der Deutschen Post AG als Standard-
brief ohne besondere Versendungsform entgeltfrei befördert. Der Wahlbrief kann auch in der 
Dienststelle (Wahlamt) des Bürgermeisters abgegeben werden.  

 
Nähere Hinweise darüber, wie der/die Wähler/in die Briefwahl auszuüben hat, sind dem 
Merkblatt für die Briefwahl, das mit den Briefwahlunterlagen übersandt wird, zu entnehmen. 
 
Schwalmtal, den 28. März 2022   
 
Gemeinde Schwalmtal 
Der Bürgermeister 
gez. Andreas Gisbertz  
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Stadt Tönisvorst 
 

219/2022 Öffentliche Bekanntmachung 

Bebauungsplan Tö-65 "Pastorswall", Stadtteil St. Tönis 

Bebauungsplan der Innenentwicklung gemäß § 13a BauGB 

Satzungsbeschluss 

 
Der Rat der Stadt Tönisvorst hat am 16.03.2022 in öffentlicher Sitzung den Bebauungsplan der Innen-
entwicklung Tö-65 „Pastorswall“, gemäß § 10 Abs. 3 BauGB sowie § 13a des Baugesetzbuches (BauGB) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), in der z.Zt. geltenden 
Fassung, in Verbindung mit den §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung NW, in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14.07.1994 (GV. NW. S. 666/SGV. NRW 2023) in der z.Zt. geltenden Fassung, als Sat-
zung beschlossen. 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes der Innenentwicklung Tö-65 „Pastorswall“ ist 
dem nachfolgend abgedruckten Kartenausschnitt zu entnehmen. Maßgeblich für die Abgrenzung ist 
der zeichnerische Teil des Bebauungsplanes. 

 

Der Bebauungsplan Tö-65 „Pastorswall“ tritt gemäß § 10 Abs. 3 BauGB mit dieser Bekanntmachung 
in Kraft.  

Der Bebauungsplan kann während der Dienststunden (Montag bis Donnerstag von 8.30 Uhr bis 12.30 
Uhr und von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr sowie Freitag von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr) im Verwaltungsge-
bäude Vorst, St. Töniser Str. 8, Zimmer 2, eingesehen werden. Über den Inhalt des Bebauungsplanes 
und der dazugehörigen Begründung wird auf Verlangen Auskunft erteilt. 
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Aufgrund der derzeitigen Situation ist eine Voranmeldung zur Einsichtnahme erforderlich. Die Voran-
meldung ist telefonisch oder schriftlich per E-Mail möglich. 

Ansprechperson ist: 

Herr Frederik Neitzel, Telefon: 02156/999-407, E-Mail: Frederik.Neitzel@toenisvorst.de 

Gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 13 Abs. 3 BauGB wird von der zusammenfassenden Erklärung nach 
§ 10a BauGB abgesehen. 

 

 

Hinweise 

Auf die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB wird hingewiesen: 

Unbeachtlich werden 

• eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschriften, 

• eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften 
über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und 

• nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 
 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der Satzung schriftlich gegenüber der 
Stadt Tönisvorst unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht 
worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtlich sind. 

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB wird hingewiesen. Danach kann 
der Entschädigungsberechtigte Entschädigung verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 42 BauGB be-
zeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch her-
beiführen, dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen be-
antragt. Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des 
Kalenderjahres, in dem die in § 44 Abs. 3 Satz 1 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten 
sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird. 

Nach § 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) kann eine 
Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung beim Zustandekommen 
dieses Bebauungsplanes nach Ablauf eines Jahres seit deren Verkündung nicht mehr geltend gemacht 
werden, es sei denn, 

• eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt, 

• dieser Bebauungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
• der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet, 
• der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Tönisvorst vorher gerügt und dabei 

die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
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Bekanntmachungsanordnung 

Der vom Rat der Stadt Tönisvorst am 16.03.2022 in öffentlicher Sitzung als Satzung beschlossene Be-
bauungsplan Tö-65 „Pastorswall“, Ort und Zeit, in der der Bebauungsplan zur Einsichtnahme bereit-
gehalten wird und die aufgrund des Baugesetzbuches und der GO NRW erforderlichen Hinweise wer-
den hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

Die öffentliche Bekanntmachung erfolgt gemäß § 10 Abs. 3 BauGB i.V.m. § 15 Abs. 2 der Hauptsatzung 
der Stadt Tönisvorst vom 01.07.2021, in der z. Zt. geltenden Fassung. 

 

Tönisvorst, den 17.03.2022 

Der Bürgermeister 

 

gez. Leuchtenberg 
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Stadt Viersen 
 

220/2022 Öffentliche Zustellung 

 
Der an Stankin, Genadi, zuletzt wohnhaft Bachstr. 2a in 47918 Tönisvorst, gerichtete Gebührenbe-
scheid vom 10.02.2022 (Aktenzeichen: 21/40769) konnte nicht zugestellt werden, da der Aufenthalts-
ort des Empfängers unbekannt ist. Es erfolgt daher die öffentliche Zustellung im Amtsblatt des Kreises 
Viersen. 
 
Die Bescheide können bei der Stadt Viersen, Fachbereich Feuerwehr und Zivilschutz – Einsatz und 
Organisation, Verwaltung -, Zimmer V-I-03, Gerberstr.3, 41748 Viersen, eingesehen werden.  
 
Die Bescheide gelten zwei Wochen nach Veröffentlichung im Amtsblatt des Kreises Viersen als zuge-
stellt. 
 
Viersen, den 18.03.2022 
 
Stadt Viersen 
Die Bürgermeisterin 
Fachbereich Feuerwehr und Zivilschutz 
- Einsatz und Organisation, Verwaltung – 
Im Auftrag 
gez. Rennen 
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221/2022 Öffentliche Zustellung 

 
Der an Asenov, Rumen, zuletzt wohnhaft Viersener Str. 140 in 41751 Viersen, gerichtete Gebühren-
bescheid vom 10.02.2022 (Aktenzeichen: 22/469) konnte nicht zugestellt werden, da der Aufenthalts-
ort des Empfängers unbekannt ist. Es erfolgt daher die öffentliche Zustellung im Amtsblatt des Kreises 
Viersen. 
 
Die Bescheide können bei der Stadt Viersen, Fachbereich Feuerwehr und Zivilschutz – Einsatz und 
Organisation, Verwaltung -, Zimmer V-I-03, Gerberstr.3, 41748 Viersen, eingesehen werden.  
 
Die Bescheide gelten zwei Wochen nach Veröffentlichung im Amtsblatt des Kreises Viersen als zuge-
stellt. 
 
Viersen, den 18.03.2022 
 
Stadt Viersen 
Die Bürgermeisterin 
Fachbereich Feuerwehr und Zivilschutz 
- Einsatz und Organisation, Verwaltung – 
Im Auftrag 
gez. Rennen 
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222/2022 Öffentliche Zustellung 

 
Der an Dencheva, Vaselina, zuletzt wohnhaft Viersener Str. 140 in 41751 Viersen, gerichtete Gebüh-
renbescheid vom 10.02.2022 (Aktenzeichen: 22/469) konnte nicht zugestellt werden, da der Aufent-
haltsort des Empfängers unbekannt ist. Es erfolgt daher die öffentliche Zustellung im Amtsblatt des 
Kreises Viersen. 
 
Die Bescheide können bei der Stadt Viersen, Fachbereich Feuerwehr und Zivilschutz – Einsatz und 
Organisation, Verwaltung -, Zimmer V-I-03, Gerberstr.3, 41748 Viersen, eingesehen werden.  
 
Die Bescheide gelten zwei Wochen nach Veröffentlichung im Amtsblatt des Kreises Viersen als zuge-
stellt. 
 
Viersen, den 18.03.2022 
 
Stadt Viersen 
Die Bürgermeisterin 
Fachbereich Feuerwehr und Zivilschutz 
- Einsatz und Organisation, Verwaltung – 
Im Auftrag 
gez. Rennen 
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223/2022 Öffentliche Zustellung 

 
Der an Pereira de Barros Teixeira, Camila, zuletzt wohnhaft Eichenstr. 23 in 41748 Viersen, gerichtete 
Gebührenbescheid vom 10.02.2022 (Aktenzeichen: 22/1551) konnte nicht zugestellt werden, da der 
Aufenthaltsort des Empfängers unbekannt ist. Es erfolgt daher die öffentliche Zustellung im Amtsblatt 
des Kreises Viersen. 
 
Die Bescheide können bei der Stadt Viersen, Fachbereich Feuerwehr und Zivilschutz – Einsatz und 
Organisation, Verwaltung -, Zimmer V-I-03, Gerberstr.3, 41748 Viersen, eingesehen werden.  
 
Die Bescheide gelten zwei Wochen nach Veröffentlichung im Amtsblatt des Kreises Viersen als zuge-
stellt. 
 
Viersen, den 18.03.2022 
 
Stadt Viersen 
Die Bürgermeisterin 
Fachbereich Feuerwehr und Zivilschutz 
- Einsatz und Organisation, Verwaltung – 
Im Auftrag 
gez. Rennen 
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224/2022 Bekanntmachung über das Recht auf Einsichtnahme in das Wählerver-

zeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen für die Landtagswahl am 15. Mai 2022 

 
 
1. Das Wählerverzeichnis zur Landtagswahl für die Stimmbezirke der Stadt Viersen wird in der Zeit 

vom 25. April bis 29. April 2022 (20. bis 16. Tag vor der Wahl) während der allgemeinen Öff-
nungszeiten der Wahldienststelle  
 
montags bis mittwochs  von 8.00 bis 16.00 Uhr 
donnerstags    von 8:00 bis 18:00 Uhr 
und freitags    von 8.00 bis 13.00 Uhr  
 
im Stadthaus Viersen, Raum 100 (Wahldienststelle), Rathausmarkt 1, 41747 Viersen, für Wahl-
berechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. Jede/r Wahlberechtigte kann die Richtigkeit 
oder Vollständigkeit der zu seiner/ihrer Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten 
überprüfen. Sofern ein/e Wahlberechtigte/r die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von 
anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen überprüfen will, hat er/sie Tatsachen 
glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerver-
zeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von 
Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein Sperrvermerk gemäß § 51 Abs. 1 des Bundes-
meldegesetzes eingetragen ist. 

Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die Einsichtnahme ist durch 
ein Datensichtgerät möglich. 

Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat. 
 
2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann bei der Stadtverwaltung 

Viersen, Stadthaus Viersen, Raum 100 (Wahldienststelle), Rathausmarkt 1, 41747 Viersen in-
nerhalb der in Ziff. 1 genannten Einsichtsfrist, spätestens am 29. April 2022 bis 13:00 Uhr, 
schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift Einspruch einlegen. 

 
3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens zum 

24. April 2022 eine Wahlbenachrichtigung. 

Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Ein-
spruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er/sie nicht Gefahr laufen will, dass er/sie 
sein/ihr Wahlrecht nicht ausüben kann. 

Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis aufgenommen werden und die 
bereits einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahlbe-
nachrichtigung.  
 

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlkreis 52 (Viersen I) 
 
durch Stimmabgabe in einem beliebigen Stimmbezirk dieses Wahlkreises 

oder 

durch Briefwahl 
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teilnehmen. 
 
5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
 
5.1 jede/r in das Wählerverzeichnis eingetragene/r Wahlberechtigte/r, 
 
5.2 ein/e nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene/r Wahlberechtigte/r, 

a) wenn er/sie nachweist, dass er/sie ohne sein/ihr Verschulden die Einspruchsfrist gegen 
das Wählerverzeichnis (bis zum 29. April 2022) versäumt hat, 

b) wenn er/sie aus einem von ihm/ihr nicht zu vertretenden Grund nicht in das Wählerver-
zeichnis aufgenommen worden ist, 

c) wenn seine/ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Ein-
spruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis entstanden ist oder sich herausstellt.  

 
6. Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten bis zum 

zweiten Tag vor der Wahl, 13. Mai 2022, 18.00 Uhr, bei der Gemeindebehörde (Wahldienst-
stelle) mündlich oder schriftlich beantragt werden. Die Schriftform gilt auch durch Telegramm, 
Fernschreiben, Telefax, E-Mail oder durch sonstige dokumentierbare Übermittlung in elektro-
nischer Form als gewahrt. Fernmündliche Anträge sind unzulässig und können deshalb nicht 
entgegengenommen werden.  

Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraumes nicht oder nur 
unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahl-
tag, 15.00 Uhr, gestellt werden. 

Versichert ein/e Wahlberechtigte/r glaubhaft, dass ihm/ihr der beantragte Wahlschein nicht 
zugegangen ist, kann ihm/ihr bis zum Tage vor der Wahl (14. Mai 2022), 12.00 Uhr, ein neuer 
Wahlschein erteilt werden. 

Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können aus den unter 5.2 Buch-
staben a bis c angegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins noch bis zum 
Wahltage (15. Mai 2022), 15.00 Uhr, stellen. 

Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht 
nachweisen, dass er/sie dazu berechtigt ist. Ein/e Wahlberechtigte/r mit Behinderung kann sich 
bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen. 
 

 
7. Mit dem Wahlschein erhält der/die Wahlberechtigte 
 

- einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises, 
- einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag, 
- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist, versehenen 

roten Wahlbriefumschlag und 
- ein Merkblatt für die Briefwahl. 

 
Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für eine andere Person ist nur möglich, 
wenn die Berechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen 
Vollmacht nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberech-
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tigte vertritt; dies hat sie der Gemeindebehörde vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich 
zu versichern. Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person auszuweisen. 

Ein/e Wahlberechtigte/r, der/die des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der 
Abgabe seiner/ihrer Stimme gehindert ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person be-
dienen. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer von dem/der Wahlbe-
rechtigten selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist 
eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Wil-
lensbildung oder Entscheidung des/der Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein 
Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht (§ 30 Abs. 1 Nr. 4a LWahlO). Die Hilfsperson ist zur 
Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl einer an-
deren Person erlangt hat. 

Wer durch Briefwahl wählt, kennzeichnet persönlich den Stimmzettel, legt ihn in den besonde-
ren amtlichen Stimmzettelumschlag, der zu verschließen ist, unterzeichnet die auf dem Wahl-
schein vorgedruckte Versicherung an Eides statt, steckt den unterschriebenen Wahlschein und 
den Stimmzettelumschlag in den besonderen Wahlbriefumschlag und verschließt den Wahl-
briefumschlag. 

Bei der Briefwahl muss der/die Wähler/in den Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem Wahl-
schein so rechtzeitig an die auf dem Wahlbrief angegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief 
dort spätestens am Wahltage (15. Mai 2022) bis 18.00 Uhr eingeht. 

Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland von der Deutschen Post AG als 
Standardbrief ohne besondere Versendungsform unentgeltlich befördert. Er kann auch bei der 
auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben werden. 

Nähere Hinweise darüber, wie der/die Wähler/in die Briefwahl auszuüben hat, sind dem Merk-
blatt für die Briefwahl, dass mit den Briefwahlunterlagen übersandt wird, zu entnehmen. 

 
Viersen, den 22.03.2022 
 
Die Bürgermeisterin 
 
 
gez.  
 
Anemüller 
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225/2022 Satzung der Stadt Viersen 

über die Veränderungssperre Nr. 92 „Freiheitsstraße“ 

in Viersen 

vom 22.03.2022 

 
Der Rat der Stadt Viersen hat aufgrund der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666/SGV. 
NRW. 2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom 01. Dezember 2021 (GV. NRW S. 1353) in Verbindung 
mit den §§ 14, 16 und 17 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. 
November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Gesetz vom 10. September 2021 (BGBl. I S. 
4147) in seiner Sitzung 
 
am 22.03.2022 
 
folgende Satzung beschlossen: 
 

§ 1 
 
Am 14.02.2022 hat der Ausschuss für Stadtentwicklung und -planung der Stadt Viersen die Aufstel-
lung des Bebauungsplanes Nr. 148 „Freiheitsstraße / Bendstraße“ in Viersen beschlossen. Zur Siche-
rung der Planung in diesem Bereich wird eine Veränderungssperre erlassen. Diese tritt am 31.03.2022 
durch öffentliche Bekanntmachung in Kraft. 
 

§ 2 
 
Der von der Veränderungssperre betroffene Bereich umfasst das Grundstück Gemarkung Viersen, 
Flur 87, Flurstücke 124, 488, 492, 911 ,954, 1029, 1030, Freiheitsstraße 178. Der Geltungsbereich der 
Veränderungssperre ist auf dem beigefügten Kartenausschnitt eindeutig kenntlich gemacht. 
 

§ 3 
 
(1) In dem von der Veränderungssperre betroffenen Bereich dürfen Vorhaben im Sinne des § 29 
BauGB nicht durchgeführt oder bauliche Anlagen nicht beseitigt werden. Erhebliche oder wesentlich 
wertsteigernde Veränderungen von Grundstücken und baulichen Anlagen, deren Veränderungen 
nicht genehmigungs-, zustimmungs- oder anzeigepflichtig sind, dürfen nicht vorgenommen werden.  
 
(2) Von der Veränderungssperre kann die Baugenehmigungsbehörde im Einvernehmen mit der Ge-
meinde eine Ausnahme zulassen, wenn überwiegende öffentliche Belange nicht entgegenstehen. 
 

§ 4 
 
(1) Die Veränderungssperre tritt mit Ablauf des 29.03.2024 außer Kraft, soweit nicht vorher für ihren 
Geltungsbereich ein Bebauungsplan in Kraft tritt oder die Veränderungssperre eine Verlängerung er-
fährt. 
 
(2) Die Satzung mit einem Lageplan, in dem der von der Veränderungssperre betroffene Bereich 
kenntlich gemacht ist, liegt während der Dienststunden (Montag bis Freitag vormittags von 8.00 bis 
12.30 Uhr und Montag bis Donnerstag nachmittags von 14.00 bis 17.00 Uhr) im Fachbereich 60 - 
Stadtentwicklung, Rathaus, Bahnhofstrasse 23, 2. Obergeschoss, zu jedermanns Einsicht aus. 
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Bekanntmachungsanordnung: 
 
Die vom Rat der Stadt Viersen am 22.03.2022 beschlossene Satzung der Stadt Viersen über die Ver-
änderungssperre Nr. 92 "Freiheitsstraße" in Viersen wird hiermit gem. § 7 Abs. 4 und 5 der Gemein-
deordnung in Verbindung mit § 4 der Bekanntmachungsverordnung und § 16 der Hauptsatzung der 
Stadt Viersen öffentlich bekannt gemacht. 
 
Hinweise auf Grundlage der GO NRW und des BauGB: 
 
Gemäß § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) sowie des § 18 Baugesetz-
buch (BauGB) wird, bezogen auf die Satzung der Stadt Viersen über die Veränderungssperre  
Nr. 92 "Freiheitsstraße“ in Viersen auf Folgendes hingewiesen: 
 
Nach § 7 Abs. 6 Satz 1 GO kann eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der GO beim 
Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei denn,  

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt, 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) die Bürgermeisterin hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Viersen vorher gerügt und dabei 

die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Nach § 18 Abs. 2, Satz 2 und 3 BauGB kann der Entschädigungsberechtigte Entschädigung verlangen, 
wenn die in § 18 bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des An-
spruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem Entschädi-
gungspflichtigen beantragt. 
 
In Vertretung 
 
 
Gez. 
F r i t z s c h e 
Technische Beigeordnete 
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Stadt Willich 
 

226/2022 Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung 

 
Das an Herrn Sven Lintjens, zuletzt wohnhaft Weisenheimer Straße 11, 99510 Ilmtal-Weinstraße, z.Zt. 
unbekannten Aufenthalts, gerichtete Schreiben der Stadtkasse Willich als Vollstreckungsbehörde 
vom 15.03.2022, Geschäftszeichen VLST28032008/0130, wird gemäß §§ 1 u. 10 des Verwaltungszu-
stellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) vom 
07.03.2006 (GV.NRW. S. 94) i.V.m. § 4 der Verordnung über die öffentliche Bekanntmachung von 
kommunalen Ortsrecht (BekanntmVO) vom 26.08.1999 (GV.NRW. S. 516) in der jeweils geltenden 
Fassung durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Das genannte Dokument liegt beim Geschäftsbereich III/8 der Stadt Willich, Zentrale Finanzen, Stadt-
kasse als Vollstreckungsbehörde, Am Schwarzen Pfuhl, Hauptstraße 150 in 47877 Willich, werktags, 
außer samstags, in der Zeit von 09:00 Uhr bis 10:30 Uhr zur Abholung bereit. Um vorherige telefoni-
sche Terminabsprache wird gebeten. Es gilt zwei Wochen nach dieser Bekanntmachung als zugestellt. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass durch die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung Fristen in 
Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Willich, den 15.03.2022 
 
Der Bürgermeister 
Im Auftrag 
 
gez.  
  
Wolfgang Greuel 
Leiter der Vollstreckungsbehörde 
 
 
Auskunft erteilt: 
 
Frau Lackmann 
Telefon: 02154/949-196 
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227/2022 Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung 

 
Das an Frau Susanna Havenith zuletzt wohnhaft: Fischelner Str. 23 in 47877 Willich, z.Zt. unbekannten 
Aufenthalts, gerichtete Schreiben der Stadtkasse Willich als Vollstreckungsbehörde vom 25.03.2022, 
Geschäftszeichen VLST28110004/0002, wird gemäß §§ 1 u. 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes 
für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.NRW. 
S. 94) i.V.m. § 4 der Verordnung über die öffentliche Bekanntmachung von kommunalen Ortsrecht 
(BekanntmVO) vom 26.08.1999 (GV.NRW. S. 516) in der jeweils geltenden Fassung durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt. 
 
Das genannte Dokument liegt beim Geschäftsbereich III/8 der Stadt Willich, Zentrale Finanzen, Stadt-
kasse als Vollstreckungsbehörde, Am Schwarzen Pfuhl, Hauptstraße 150 in 47877 Willich, werktags, 
außer samstags, in der Zeit von 09:00 Uhr bis 10:30 Uhr zur Abholung bereit. Um vorherige telefoni-
sche Terminabsprache wird gebeten. Es gilt zwei Wochen nach dieser Bekanntmachung als zugestellt. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass durch die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung Fristen in 
Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Willich, den 25.03.2022 
 
Der Bürgermeister 
Im Auftrag 
 
  
gez. 
Wolfgang Greuel 
Leiter der Vollstreckungsbehörde 
 
 
Auskunft erteilt: 
Frau Klöppner 
Telefon: 02154/949-521 
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228/2022 Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung 

 
Das an Herrn Abraham Nelson zuletzt wohnhaft: Am Bahnhof 2 in 47877 Willich z.Zt. unbekannten 
Aufenthalts, gerichtete Schreiben der Stadtkasse Willich als Vollstreckungsbehörde vom 28.03.2022, 
Geschäftszeichen VLST28083289/0025, wird gemäß §§ 1 u. 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes 
für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.NRW. 
S. 94) i.V.m. § 4 der Verordnung über die öffentliche Bekanntmachung von kommunalen Ortsrecht 
(BekanntmVO) vom 26.08.1999 (GV.NRW. S. 516) in der jeweils geltenden Fassung durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt. 
 
Das genannte Dokument liegt beim Geschäftsbereich III/8 der Stadt Willich, Zentrale Finanzen, Stadt-
kasse als Vollstreckungsbehörde, Am Schwarzen Pfuhl, Hauptstraße 150 in 47877 Willich, werktags, 
außer samstags, in der Zeit von 09:00 Uhr bis 10:30 Uhr zur Abholung bereit. Um vorherige telefoni-
sche Terminabsprache wird gebeten. Es gilt zwei Wochen nach dieser Bekanntmachung als zugestellt. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass durch die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung Fristen in 
Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Willich, den 28.03.2022 
 
  
Der Bürgermeister 
Im Auftrag 
 
  
gez. 
Wolfgang Greuel 
Leiter Vollstreckungsbehörde 
 
Auskunft erteilt: 
 
Frau Feuerherdt 
Telefon: 02154/949-191 
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229/2022 Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung 

 
Das an Herrn Özcan Kemec/Kemet, zuletzt wohnhaft Schillerstraße 49, 41061 Mönchengladbach, ge-
richtete Schreiben der Stadtkasse Willich als Vollstreckungsbehörde vom 18.02.2022, Geschäftszei-
chen VLST28090787/0007, wird gemäß §§ 1 u. 10 des Verwaltungszustellungs-gesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.NRW. S. 94) i.V.m. § 
4 der Verordnung über die öffentliche Bekanntmachung von kommunalen Ortsrecht (BekanntmVO) 
vom 26.08.1999 (GV.NRW. S. 516) in der jeweils geltenden Fassung durch öffentliche Bekanntma-
chung zugestellt. 
 
Das genannte Dokument liegt beim Geschäftsbereich III/8 der Stadt Willich, Zentrale Finanzen, Stadt-
kasse als Vollstreckungsbehörde, Am Schwarzen Pfuhl, Hauptstraße 150 in 47877 Willich, werktags, 
außer samstags, in der Zeit von 09:00 Uhr bis 10:30 Uhr zur Abholung bereit. Um vorherige telefoni-
sche Terminabsprache wird gebeten. Es gilt zwei Wochen nach dieser Bekanntmachung als zugestellt. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass durch die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung Fristen in 
Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Willich, den 22.03.2022 
 
Der Bürgermeister 
Im Auftrag 
 
gez.  
 
Wolfgang Greuel 
Leiter der Vollstreckungsbehörde 
 
 
Auskunft erteilt: 
 
Frau Lackmann 
Telefon: 02154/949-196 
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230/2022 Bekanntmachung der Stadt Willich über das Recht auf Einsicht in das 

Wählerverzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen für die Landtagswahl am 

15.05.2022 

 
 
1.Das Wählerverzeichnis zur Landtagswahl für die 24 Wahlbezirke der Stadt Willich 

 
Wahlbezirke 9010 bis 9240 

 
wird in der Zeit vom 

20. Tag vor der Wahl 

 
25.04.2022 

 
bis 

16. Tag vor der Wahl 

 
29.04.2022 

 
während der allgemeinen Öff-
nungszeiten  

 
montags bis freitags von 8.30 bis 12.30 Uhr und mittwochs von 14.00 bis 17.00 Uhr 
 
im Wahlamt der Stadt Willich, Schloss Neersen, Zimmer 106, Hauptstr. 6, 47877 Willich 

 

für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. Jede/r Wahlberechtigte kann die Richtig-
keit oder Vollständigkeit der zu seiner/ihrer Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten 
überprüfen. Sofern ein/e Wahlberechtigte/r die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von an-
deren im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen überprüfen will, hat er/sie Tatsachen glaub-
haft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnis-
ses ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlbe-
rechtigten, für die im Melderegister ein Sperrvermerk gemäß dem § 51 Abs. 1 des Bundesmelde-
gesetzes eingetragen ist. 

 
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die Einsichtnahme ist durch 
ein Datensichtgerät möglich.  

 
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat. 
 

 
2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann in der Zeit 
vom 

20. Tag vor der Wahl 

 
25.04.2022 

 
bis 

 
zum 

16. Tag vor der Wahl 

 
29.04.2022 

 spätestens 
am 

16. Tag vor der Wahl 

 
29.04.2022 

 
bis 

 
12.30 

 
Uhr, bei der Stadt Wil-
lich 

-Wahlamt, Schloss Neersen, Zimmer 106, Hauptstr. 6, 47877 Willich- 
 

        Einspruch einlegen. 
Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt werden. 

 
 
3.Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens 
zum 

21. Tag vor der 
Wahl 

 
24.04.2022 

eine Wahlbenachrichtigung. 
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Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch ge-
gen das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er/sie nicht Gefahr laufen will, dass er/sie sein/ihr Wahlrecht 
nicht ausüben kann. 
 
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und die bereits einen 
Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung. 

 
4.  Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlkreis 

 
 

52 Viersen I 
durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum (Wahlbezirk) dieses Wahlkreises 
 

oder 
 

durch Briefwahl 
 
teilnehmen. 
 
5.Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
 
5.1 ein in das Wählerverzeichnis eingetragene/r Wahlberechtigte/r, 
 
 
 

5.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene/r Wahlberechtigte/r, 
 

a) wenn er/sie nachweist, dass er/sie ohne sein/ihr Verschulden die Einspruchsfrist ge-
gen das Wählerverzeichnis (bis zum  

16. Tag vor der Wahl 

 
29.04.2022 

 
) versäumt hat, 

 
b) er/sie aus einem von ihm/ihr nicht zu vertretenden Grund nicht in das Wählerverzeichnis 

aufgenommen ist,   
 
c) wenn sein/ihr Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden und die Feststellung 

erst nach Abschluss des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der Gemeindebehörde ge-
langt ist. 

 
Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten bis zum 

2. Tag vor der Wahl 

 
13.05.2022 

 
18.00 Uhr, bei der Stadt Willich mündlich, schriftlich oder elektronisch be-
antragt werden. 

 
Die Schriftform gilt auch durch Telegramm, Fernschreiben, Telefax, E-Mail oder durch sonstige 
dokumentierbare elektronische Übermittlung als gewahrt. 
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Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraumes nicht oder nur 
unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltage, 
15.00 Uhr, gestellt werden. 

 
Versichert ein/e Wahlberechtigte/r glaubhaft, dass ihm/ihr der beantragte Wahlschein nicht zu-
gegangen ist, kann ihm/ihr bis zum Tage vor der Wahl (14.05.2022), 12.00 Uhr, ein neuer Wahl-
schein erteilt werden. 

 
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können aus den unter 5.2 Buch-
stabe a bis c angegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis zum 
Wahltage (15.05.2022), 15.00 Uhr, stellen. 

 
Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nach-
weisen, dass er/sie dazu berechtigt ist. Ein/e Wahlberechtigte/r mit Behinderung kann sich bei 
der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen. 

 
6. Mit dem Wahlschein erhält der/die Wahlberechtigte 
 - einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises, 

- einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag, 
- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist, versehenen roten 

Wahlbrief- umschlag und 
- ein Merkblatt für die Briefwahl. 

 
Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen anderen ist nur möglich, wenn 
die Berechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht 
nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; 
dies hat sie der Stadt Willich vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Ver-
langen hat sich die bevollmächtigte Person auszuweisen. 
 
Ein/e Wahlberechtigte/r, der/die des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der Ab-
gabe seiner/ihrer Stimme gehindert ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person bedienen. 
Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer von dem/der Wahlberechtigten 
selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleis-
tung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder 
Entscheidung des/der Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenskonflikt 
der Hilfsperson besteht (§ 30 Abs. 1 Nr. 4a LWahlO). Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der 
Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfestellung von der Wahl einer anderen Person erlangt 
hat.  
 
Bei der Briefwahl muss der/die Wähler/in den Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem Wahl-
schein so rechtzeitig an die angegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort spätestens am 
Wahltage (15.05.2022) bis 18.00 Uhr eingeht. 
 
Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere Versendungsform 
ausschließlich 
von  der Deutschen Post  AG 

unentgeltlich befördert. 
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Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben werden. 
 
Nähere Hinweise darüber, wie der/die Wähler/in die Briefwahl auszuüben hat, sind dem Merk-
blatt für die Briefwahl, dass mit den Briefwahlunterlagen übersandt wird, zu entnehmen. 
 

Willich, den 22.03.2022 Stadt Willich 
Der Bürgermeister 
-als Wahlleiter- 
Gez. 
Christian Pakusch 
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Sonstige 
 

231/2022 Bekanntmachung der Jagdgenossenschaft Niederkrüchten über den Be-

schluss der Jahresrechnung 2020/2021 und die Entlastung des Vorstandes für das 

Geschäftsjahr 2020/2021 

 
Aufgrund des § 7 Abs. 3 des Landesjagdgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 7. Dezember 1994 (GV. NW. 1995 S.2) zuletzt geändert durch Gesetz vom 26. 
Februar 2019 (GV. NRW. S. 153) hat die Genossenschaftsversammlung der Jagdgenossenschaft Nie-
derkrüchten am Dienstag, den 01. März 2022, die am 26. Januar 2022 von den Kassenprüfern geprüfte 
Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2020/2021 beschlossen: 
Die Jahresrechnung hat folgendes Ergebnis: 
 
Verwaltungshaushalt 
    
Einnahmen 26.131,10 EUR 
Ausgaben 26.131,10 EUR 
 
Vermögenshaushalt 
Einnahmen 3.115,73 EUR 
Ausgabe 3.115,73 EUR  

 

 

Dem Vorstand und der Geschäftsführung wurde für das Geschäftsjahr 2020/2021 Entlastung erteilt. 

 
II. 
 

Der vorstehende Beschluss wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.  
 
Die Jahresrechnung liegt zur Einsichtnahme ab dem 18. April 2022 während der Dienststunden bzw. 
nach vorheriger Terminabsprache bei der Gemeindeverwaltung Niederkrüchten, Rathaus Elmpt, Lau-
rentiusstraße 19, Zimmer 22, während der Öffnungszeiten öffentlich aus.  
 
Niederkrüchten, den 01. März  2022 
 
 Der Vorsitzende des Jagdvorstandes 
 
 gez. Jennissen  
 Jagdvorsteher  
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232/2022 Bekanntmachung der Jagdgenossenschaft Niederkrüchten über die 

Haushaltssatzung für das Geschäftsjahr 2022/2023 

 
1. Haushaltssatzung der Jagdgenossenschaft Niederkrüchten für das Geschäftsjahr 2022/2023 
 
Aufgrund des § 14 der Satzung der Jagdgenossenschaft Niederkrüchten vom 31. Juli 1980 zuletzt ge-
ändert am 12. März 2001 hat die Genossenschaftsversammlung der Jagdgenossenschaft Nieder-
krüchten am 01. März 2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 

§ 1 

Der Haushaltsplan für das Geschäftsjahr 2022/2023 wird  
 
im Ergebnisplan Gesamtbetrag der Erträge 22.850,00 EUR 
 Gesamtbetrag der Aufwendungen 26.410,00 EUR 
 
im Finanzplan Gesamtbetrag der Einzahlungen 22.850,00 EUR 
 Gesamtbetrag der Auszahlungen 26.410,00 EUR 
 
festgesetzt.  
 

§ 2 

Kredite werden nicht veranschlagt.  
 

§ 3 

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.  
 

§ 4 

Kassenkredite werden nicht beansprucht.  
 

 2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung 

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Geschäftsjahr 2022/2023 wird hiermit öffentlich bekannt-
gemacht. Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme ab dem 18. April 2022 während der Dienststun-
den bzw. nach vorheriger Terminabsprache bei der Gemeindeverwaltung Niederkrüchten, Rathaus 
Elmpt, Laurentiusstraße 19, Zimmer 22, öffentlich aus. 
 
Niederkrüchten, den 01. März 2022 
 
 Der Vorsitzende des Jagdvorstandes 
 
 gez. Jennissen  
 Jagdvorsteher 
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233/2022 Genossenschaftsversammlung der Jagdgenossenschaft Alt-Viersen 

 
Jagdgenossenschaft Viersen, den 14.03.2022 
Alt- Viersen 
 
Einladung 

Die Jagdgenossen des gemeinschaftlichen Jagdbezirks Alt-Viersen werden hiermit zu einer Genossen-
schaftsversammlung am 21.04.2022, 20.00 Uhr, in die Gaststätte „Rahserhof“ Rahserstraße 172, 
41748 Viersen, eingeladen. 

Es gelten die zu dem Zeitpunkt gültigen Hygiene -und Coronaschutzbestimmungen.  
 
Tagesordnung: 

1. Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung 
2. Feststellung der anwesenden Jagdgenossen sowie der von Ihnen vertretenen Flächengrößen 
3. Genehmigung der Niederschrift über die Genossenschaftsversammlung vom 10.08.2021 
4. Jahresrechnung 2021/2022 
5. Bericht der Rechnungsprüfer 
6. Entlastung des Vorstands, der Geschäfts- und Kassenführung 
7. Wahl des Rechnungsprüfers 
8. Beschluss über Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2022/2023 
9. Beschluss über die Verwendung des Ertrages aus der Jagdnutzung 2022/2023 
10. Verschiedenes 
 
Zur Teilnahme an der Genossenschaftsversammlung sind die Mitglieder der Jagdgenossenschaft be-
rechtigt. Jeder Jagdgenosse kann sich durch eine andere volljährige und geschäftsfähige Person ver-
treten lassen. Insgesamt dürfen nicht mehr als drei Jagdgenossen vertreten werden. Personenge-
meinschaften und juristische Personen des privaten und öffentlichen Rechts haben einen Vertreter 
zu bevollmächtigen. 
 
Jagdgenossen, deren eigener Grundbesitz 1/3 der gesamten Grundfläche des gemeinschaftlichen 
Jagdbezirks übersteigt, können andere Jagdgenossen nicht vertreten. Die von einem Jagdgenossen 
vertretene eigene Grundfläche zuzüglich der Grundfläche, der von Ihm vertretenen Jagdgenossen 
darf 1/3 der Grundfläche des gemeinschaftlichen Jagdbezirks nicht übersteigen. 
 
Vertreter bedürfen einer schriftlichen Vollmacht, die dem Vorsitzenden vor Beginn der Genossen-
schaftsversammlung vorzulegen ist. 
Zur Vervollständigung der Kontaktdaten und besseren Erreichbarkeit bitten wir alle Jagdgenossen um 
Übermittlung einer E-Mail-Adresse an info@jagdgenossenschaft-viersen.de. 
 
Der Jagdvorstand 
gez. 
Georg Rauen, Vorsitzender 
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234/2022 Einladung Genossenschaftsversammlung der Jagdgenossenschaft    

Viersen-Süchteln 27.04.2022 

 
Bekanntmachung der Jagdgenossenschaft Viersen-Süchteln 
 
1. Einladung zur Genossenschaftsversammlung 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Jagdgenossenschaft Viersen-Süchteln lädt hiermit zur Genossenschaftsversammlung am 
 

Mittwoch, den 27. April 2022, 2000 Uhr   
in das Hotel Haus Berger, Lobbericher Straße 20, 41749 Viersen 

ein. 
 
Tagesordnung: 
 
1. Begrüßung 
2. Totengedenken  
3. Genehmigung der Niederschrift über die Genossenschaftsversammlung am 25.08.2021. 
4. Beschlussfassung über den Haushaltsplan und die Haushaltssatzung  

für das Geschäftsjahr 2022/2023. 
5. Kassenbericht mit Jahresrechnung für 2021/2022. 
6. Kassenprüfungsbericht 2021/2022. 
7. Entlastung des Jagdvorstandes und des Kassenführers für 2021/2022. 
8. Wahl von zwei Rechnungsprüfern für das Geschäftsjahr 2022/2023 
9. Beschlussfassung über eine neue Satzung für die Jagdgenossenschaft Viersen-Süchteln. 

Der Entwurf der Satzung werden mit der Gebietskarte ebenfalls im Amtsblatt veröffentlicht und 
stehen zur Einsichtnahme zur Verfügung.   

10. Verschiedenes  
 
In der Genossenschaftsversammlung können sich die Mitglieder der Jagdgenossenschaft durch ihre 
gesetzlichen Vertreter, durch ihre Ehegatten, durch volljährige Verwandte in gerader Linie, durch in 
ihrem ständigen Dienst beschäftigte Personen, durch ihre landwirtschaftlichen Pächter oder durch 
Bevollmächtigte, die als Jagdgenosse der Jagdgenossenschaft Viersen-Süchteln angehören, vertreten 
lassen. Alle Vertreter müssen sich durch eine schriftliche Vollmacht ausweisen. Ein bevollmächtigter 
Vertreter darf höchstens drei Jagdgenossen vertreten. 
 
Es sind die aktuellen Corona-Richtlinien zu beachten. 
 
Jagdgenossenschaft Viersen-Süchteln 
August Dammer 
- Vorsitzender- 
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